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(54) Stempel

(57) Die Erfindung beschreibt einen Stempel (1) mit
einem schwenkbaren Druckplattenträger (4) mit einer
Stempelplatte (5), mit einer Aufnahmeeinrichtung für ei-
ne auswechselbare Tragvorrichtung (11) eines Stempel-
kissens (10, 130), und einem Stempelkissen (10, 130),
bei dem die Tragvorrichtung (11) direkt durch das Stem-
pelkissen (10, 130) verwirklicht ist. Der Druckplattenträ-
ger (4) und die Aufnahmeeinrichtung sind in einem Un-
terteil (3) mit einer im Wesentlichen hohlprismatischen
Form angeordnet, und wobei der Druckplattenträger (4)
in vertikaler Richtung von einer an dem Stempelkissen
(10, 130) mit einem Anpressdruck anliegenden Aus-
gangsstellung in eine Stellung für das Erzeugen eines
Stempelabdrucks verstellbar ist. Der Druckplattenträger
(4) ist dazu mit einem an dem Unterteil (3) teleskopartig
geführten Oberteil (2) bewegungsgekoppelt. Die Aufnah-
meeinrichtung ist zumindest durch einen quer zu der ver-
tikalen Richtung verlaufenden Schacht (12) mit einem
etwa rechteckförmigem Querschnitt und durch eine dem
Schacht (12) zugeordnete Öffnung (17) in einer Vorder-
wand (49) des Unterteils (3) gebildet, wobei der Oberteil
(2) den Unterteil (3) kappenartig umschließt. In der Aus-
gangsstellung verläuft ein unterer Rand (70, 71) des
Oberteils (2) unterhalb der Öffnung (17) in dem Unterteil
(3), und dass der Oberteil (2) ein der Öffnung (17) zuge-
ordnetes Fenster (72) aufweist, wobei sich in der Aus-
gangsstellung das Fenster (72) relativ zu der Öffnung
(17) in dem Unterteil (3) in einer Position befindet, die
höher liegt als die Öffnung (17), sodass die Öffnung (17)
zumindest teilweise verdeckt ist, und dass sich das Fen-

ster (72) in dem Oberteil (2) über eine gesamte Breite
einer Vorderwand (69) des Oberteils (2) erstreckt und
sich in Seitenwänden (8) des Oberteils (2) über eine Tiefe
(73) fortsetzt und somit eine Freistellung (152) für den
Zugang auf Griffe (78) oder Griffelemente (138) des
Stempelkissens (10, 130) bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stempel gemäß
dem Oberbegriff der Anspruch 1.
[0002] Es sind bereits unterschiedliche Stempel mit
austauschbaren Stempelkissen bzw. austauschbaren
Tragevorrichtungen für Stempelkissen bekannt. Ein sol-
cher so genannter Selbstfärbestempel wird in der WO
01/83227 der Anmelderin beschrieben. Dieser Selbstfär-
bestempel mit Oberschlagfärbung umfasst einen auf die
zu stempelnde Fläche aufsetzbaren Unterteil und einen
- darin angeordneten - Wendemechanismus für einen,
zwischen einem Farbkissen und einem Aufsetzrahmen,
unter gleichzeitiger Wendung hin- und her bewegbaren
Druckplattenträger. Dieser Druckplattenträger ist dazu
mit einem gegen die Rückstellkraft einer Feder relativ zu
dem Unterteil verschiebbaren Betätigungs-Oberteil, der
den Unterteil umgibt, mit den Seitenteilen des Betäti-
gungs-Oberteils durch eine in Langlöchern des Unterteils
geführte Wendeachse des Druckplattenträgers bewe-
gungsgekoppelt. Der Betätigungs-Oberteil weist auch ei-
nen schwenkbaren Haubenteil auf, der in seiner ge-
schlossenen Stellung den Farbkissenschacht im Unter-
teil verdeckt. Durch Aufschwenken dieses Haubenteils
wird der Farbkissenschacht des Unterteils des Stempels
zum Austausch des Farbkissens zugänglich.
[0003] Nachteilig bei den bekannten Stempeln mit aus-
tauschbaren Farb- bzw. Stempelkissen ist zumeist, dass
zum Entnehmen als auch Wiedereinsetzen eines auszu-
tauschenden Stempelkissens eine Folge von Manipula-
tionen des Stempels bzw. seiner Teile erforderlich ist,
die vielen Benutzern den Austauschvorgang übermäßig
kompliziert erscheinen lassen.
[0004] Aus der AT 503 827 B1 ist ein Stempel mit ei-
nem ersten Gehäuseteil, mit einem gegenüber dem er-
sten Gehäuseteil schwenkbaren zweiten Gehäuseteil
und mit einer Stempelplatte bekannt. Die Stempelplatte
ist um eine in einem ersten Endbereich des ersten Ge-
häuseteils gelegene Achse von einer Ruhestellung in ei-
ne Funktionsstellung schwenkbar, wobei sich die Stem-
pelplatte in der Ruhestellung zwischen dem ersten Ge-
häuseteil und dem zweiten Gehäuseteil befindet. In der
Funktionsstellung bilden der erste Gehäuseteil, der zwei-
te Gehäuseteil und die Stempelplatte in etwa ein Dreieck.
Der zweite Gehäuseteil umfasst eine mit der Stempel-
platte in Engriff stehende Führungskulissenbahn. An der
Stempelplatte ist eine mit einem Betätigungselement in
Engriff stehende oder bringbare Steuerkulissenbahn an-
geordnet. Weiters ist im ersten Gehäuseteil ein Stempel-
kissen angeordnet, wobei in der Ruhestellung die Stem-
pelplatte am Stempelkissen zur Aufnahme von Farbe an-
liegt bzw. durch Zusammendrücken des ersten und zwei-
ten Gehäuseteils die dazwischen liegende Stempelplatte
zur Aufnahme von Farbe an das Stempelkissen gepresst
wird. Zur Entnahme des Stempelkissens ist am ersten
Gehäuseteil auf der Oberseite eine Vertiefung angeord-
net, sodass eine Betätigung des Stempelkissens möglich
ist und dieses aus dem Gehäuseteil herausgezogen wer-

den kann. Weiters sind am Stempelkissen Mittel, insbe-
sondere Rastelemente, zum Befestigen des Stempelkis-
sens im ersten Gehäuseteil angeordnet, sodass ein Her-
ausfallen des Stempelkissens verhindert wird.
[0005] Weiters ist aus dem Stand der Technik ein
Stempel mit der Bezeichnung "Mobile Printy" der Anmel-
derin bekannt, der in etwa dem Aufbau der AT 503 827
B1 entspricht. Beim "Mobile Printy" wurde beispielsweise
die Entnahme des Stempelkissens verbessert. Hierzu
wurden am Stempelkissen an den Seitenflächen Griff-
elemente mit daran angeordneten Rastelementen vor-
gesehen. Die Griffelemente werden dabei in dafür vor-
gesehen Ausnehmungen an den Seitenflächen des er-
sten Gehäuseteils eingeschoben, wobei die Rastele-
mente im Inneren des Gehäuseteils in einen Vorsprung
einrasten. Um das Stempelkissen nicht verkehrt in das
erste Gehäuseteil zu positionieren, wurden die Griffele-
mente und die Ausnehmungen entsprechend geformt,
wobei hierzu eine Seite des Griffelementes und korre-
spondierend die Ausnehmung halbrund ausgebildet wur-
den, sodass das Stempelkissen nur in einer Richtung
voll in den ersten Gehäuseteil eingeschoben werden
kann. Damit das Stempelkissen entnommen werden
kann, wird dieses an den seitlichen Griffelementen leicht
zusammen gedrückt, wodurch sich die Rastelemente zu-
einander bewegen und die Verrastung freigeben, sodass
durch leichtes Ziehen das Stempelkissen aus dem ersten
Gehäuseteil entnommen werden kann.
[0006] Bei einem derartigen Aufbau wird das Stempel-
kissen längsseitig über die Stirnfläche eingeführt, sodass
die Griffelemente an den Längsflächen des Stempelkis-
sens angeordnet sind. Um eine bessere Betätigung der
an den Griffelementen angeordneten Rastelemente zu
erreichen, ragen die Griffelemente seitlich über die Sei-
tenflächen des Stempels vor, wodurch die Griffelemente
einfach zusammen gepresst werden können und somit
die Verrastung im Inneren des Stempels gelöst wird.
[0007] Weiters ist aus der EP 0 873 245 B1 eine Trans-
portklammer bzw. ein Halter für manuelle Stempel mit
einem äußeren Gehäuse, einem stempeltragenden Kör-
per, welcher gleitbar in dem äußeren Gehäuse befestigt
ist und welcher eine untere Umfangskante aufweist, und
zumindest einer Feder, welche den stempeltragenden
Körper aus dem äußeren Gehäuse herausstößt, be-
kannt, wobei eine Abdeckung, welche eine Empfangs-
fläche aufweist, um gegen die untere Umfangskante des
stempeltragenden Körpers zu stoßen, eine elastische
Zunge, welche auf der Abdeckung oder auf dem äußeren
Gehäuse vorgesehen ist, und eine Verriegelungsglied,
welches auf dem äußeren Gehäuse oder der Abdeckung
vorgesehen ist, wobei die Zunge und das Verrieglungs-
glied miteinander in Eingriff treten, wenn der stempeltra-
gende Körper zurück gegen die Federlastkraft gestoßen
wird, und nach der Verriegelung den stempeltragenden
Körper in seiner zurückgezogenen Position halten.
[0008] Nachteilig ist hierbei, dass bei einem derartigen
Halter auf der Außenfläche des Oberteils ein sichtbares
Verriegelungsglied oder Zunge angeordnet werden
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muss, wodurch die Optik des Stempels beeinträchtigt
wird. Gleichzeitig stellt ein derartiger Vorsprung bzw.
Kante auch eine entsprechende Verletzungsgefahr dar.
[0009] Weiters sind aus der WO 2005/084953 A2 und
der EP 1 507 666 A1 Stempelkissen für den Einsatz in
einem selbst färbenden Stempel bekannt, bei denen an
den Seitenflächen Mitteln in Form von Erhebungen und
Nuten angeordnet sind. Nachteilig ist hierbei, dass da-
durch nur in einer Kraftebene, nämlich horizontal, eine
Fixierung möglich ist und somit nicht gewährleistet ist,
das in einer Ruhestellung des Stempels immer ein Druck-
platte des Stempels an dem Kissen anliegt, da dieses
Vertikal verschoben werden kann.
[0010] Aus den Dokumenten AT 503 827 A1, DE 20
2004 010164 U1, US 6 945 172 B1. US 5 743 186 A und
DE 20 2006 00147 U1 sind unterschiedlich aufgebaute
Stempel bekannt, bei denen zuerst das Stempelkissen
teilweise aus dem Stempel auf die unterschiedlichsten
Arten heraus geschoben werden muss, bevor ein siche-
rer und sauberer Griff zum Entnehmen des Stempelkis-
sen möglich ist.
[0011] Weiters sind Stempeln mit Transportsicherun-
gen bzw. Feststellelement aus der WO 01/83228 und US
2004/250719 A1 bekannt.
[0012] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, einen
Stempel mit auswechselbaren Stempelkissen zu schaf-
fen, bei dem das Austauschen des Stempelkissens we-
niger Handhabungsschritte durch den Benutzer erfordert
und der Bedienungskomfort zum Austauschen eines
Stempelkissens erhöht wird und die Verschmutzungsge-
fahr stark reduziert wird. Eine weitere Aufgabe der Erfin-
dung liegt darin, ein Stempelkissen zu schaffen, bei dem
eine Abwärts-Kompatibilität, also eine Verwendung des
Stempelkissens in älteren Stempel, gewährleistet ist. Ei-
ne andere Aufgabe der Erfindung liegt auch darin, einen
sicheren Transport des Stempels zu gewährleisten.
[0013] Diese Aufgaben der Erfindung werden durch ei-
nen Stempel gelöst, bei dem in der Ausgangsstellung ein
unterer Rand des Oberteils unterhalb der Öffnung in dem
Unterteil verläuft, und dass der Oberteil ein der Öffnung
zugeordnetes Fenster aufweist, wobei sich in der Aus-
gangsstellung das Fenster relativ zu der Öffnung in dem
Unterteil in einer Position befindet, die höher liegt als die
Öffnung, sodass die Öffnung zumindest teilweise ver-
deckt ist, und dass sich das Fenster in dem Oberteil über
eine gesamte Breite einer Vorderwand des Oberteils er-
streckt und sich in Seitenwänden des Oberteils über eine
Tiefe fortsetzt und somit eine Freistellung für den Zugang
auf Griffe oder Griffelemente des Stempelkissens bildet.
[0014] Insbesondere werden die Aufgaben dadurch
gelöst, dass der Oberteil den Unterteil kappenartig um-
schließt, wobei in der Ausgangsstellung ein unterer Rand
des Oberteils unterhalb der Öffnung in dem Unterteil ver-
läuft, und dass der Oberteil ein der Öffnung zugeordnetes
Fenster aufweist, wobei sich in der Ausgangsstellung das
Fenster relativ zu der Öffnung in dem Unterteil in einer
Position befindet, die höher liegt als die Öffnung, sodass
die Öffnung zumindest teilweise verdeckt ist, und dass

sich das Fenster in dem Oberteil über eine gesamte Brei-
te einer Vorderwand des Oberteils erstreckt und sich in
Seitenwänden des Oberteils über eine Tiefe fortsetzt und
somit eine Freistellung für den Zugang auf Griffe oder
Griffelemente des Stempelkissens bildet. Durch diese
Ausbildung wird die Tragvorrichtung durch einen Ab-
schnitt der Vorderwand des Oberteils teilweise abge-
deckt und somit zuverlässig in Position gehalten. Somit
ist in der Ruheposition des Stempels ein unbeabsichtig-
tes Entfernen bzw. Herausfallen der Tragvorrichtung ver-
hindert.
[0015] Um den Oberteil in jener Position zu halten, die
zum Wechseln der Tragvorrichtung erforderlich ist, ist
eine Weiterbildung von Vorteil, nach der an dem Oberteil
eine Sperre und an dem Unterteil ein Anschlag angeord-
net ist, wobei die Sperre mit dem Anschlag zur Fixierung
des Fensters in einer relativ zu der Öffnung ausgerich-
teten Stellung in Eingriff gebracht werden kann. Das
Oberteil wird um den erforderlichen Weg niedergedrückt
und dann die Sperre aktiviert, wodurch das Oberteil in
dieser Position verharrt. Nach Abschluss des Auswech-
selvorgangs wird die Sperre gelöst und das Oberteil kehrt
in seine Ruheposition zurück.
[0016] Ferner kann eine Weiterbildung darin bestehen,
dass die Griffe parallel zu der Einschubrichtung eine Er-
streckung aufweisen, die einer Tiefe der Öffnung in dem
Unterteil entspricht.
[0017] Eine Weiterbildung nach der einander zuge-
wandte Seiten der beiden Griffe an Schmalseiten der
Tragevorrichtung durch Rastverbindungen mit der Tra-
gevorrichtung verbunden sind hat den Vorteil, dass die
Klammer nachträglich an einer universellen Tragvorrich-
tung angebracht werden kann, um diese somit für einen
spezifischen Stempel zu konfektionieren. Insbesondere
ermöglicht eine Rastverbindung eine Anordnung der
Klammer an der Tragvorrichtung ohne dass dafür zusätz-
liche Verbindungsmittel erforderlich wären. Dies ist fer-
ner von Vorteil, da die Klammer auch wiederum von der
Tragvorrichtung entfernt werden kann.
[0018] Eine Weiterbildung der Klammer ist ferner da-
durch gekennzeichnet, dass an einander zugewandten
Seiten der beiden Griffe ein Zahnprofil und an den kür-
zeren Schmalseiten der Tragevorrichtung zu den Zahn-
profilen komplementäre Zahnprofile ausgebildet sind.
Somit ist eine formschlüssige Verbindung von Klammer
und Tragvorrichtung gewährleistet. Insbesondere ist fer-
ner eine gute Kraftübertragung von den Griffen auf die
Tragvorrichtung beim Ausziehen aus dem Stempel ge-
geben und somit die Gefahr eines unwillkürlichen Lösens
der Klammer verhindert, wobei ein willkürliches Lösen
der Klammer weiterhin möglich ist.
[0019] Eine andere Weiterbildung besteht darin, dass
die Tragevorrichtung an deren kurzen Schmalseiten mit
einstückig angeformten Griffen ausgebildet ist.
[0020] Zur Festigung des Verbindungssitzes zwischen
Tragvorrichtung und Klammer ist eine Weiterbildung von
Vorteil, nach der die beiden Griffe in Richtung der be-
nachbarten langen Schmalseite der Tragvorrichtung ein
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Führungsprofil aufweisen, welches in ein komplementär
ausgebildetes Führungsprofil der Tragvorrichtung ein-
greift. Durch diese Weiterbildung wird eine Befestigung
der Griffe über zwei aneinander angrenzende Schmal-
seiten erreicht, was für einen zuverlässigen Halt von Vor-
teil ist. Insbesondere ist eine derartige Weiterbildung da-
hingehend von Vorteil, dass auch eine Klammer an der
Tragvorrichtung befestigt werden kann bei welcher der,
die beiden Griffe verbindende Steg nicht vorhanden ist
bzw. zu wenig mechanische Stabilität aufweist, um die
Griffe nur durch Fixierung an bzw. auf den Zahnprofilen
mit der Tragvorrichtung ausreichend stabil zu verbinden.
[0021] Nach einer Weiterbildung ist die Kante zwi-
schen Boden und kurzer Schmalseite der Tragvorrich-
tung als Fase ausgebildet, was den Vorteil hat, dass
durch eine entsprechend komplementär ausgebildete
Fase der Aufnahmevorrichtung bzw. der Lade, ein feh-
lerhaftes Einsetzen der Tragvorrichtung unmöglich wird.
Insbesondere im Hinblick auf mehrfärbige Stempelkis-
sen hat dies den weiteren besonderen Vorteil, dass somit
sichergestellt werden kann, dass auch die korrekte Farb-
zuordnung zur Stempelplatte gegeben ist. Beispielswei-
se können dazu die beiden Fasen eine unterschiedliche
Abmessung aufweisen, sodass ein Einschieben nur rich-
tig orientiert möglich ist.
[0022] Zur Fixierung der Tragvorrichtung in der Lade
bzw. in der Aufnahmevorrichtung kann die Fase eine
Rastposition aufweisen, in die eine entsprechend kom-
plementäre Raste der Aufnahmevorrichtung bzw. der La-
de eingreift. Ebenso kann die Fase eine Raste aufwei-
sen, die in eine komplementäre Rastposition eingreift.
Diese Weiterbildung hat den Vorteil, dass durch das Ein-
rasten die Tragvorrichtung in ihrer relativen Position ge-
halten wird und durch dieses Einrasten auch für den Be-
diener eine eindeutig fühlbare Rückmeldung gegeben
ist, wann die Tragvorrichtung korrekt ausgerichtet ist.
[0023] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.
[0024] Es zeigen jeweils in stark schematisch verein-
fachter Darstellung:

Fig. 1 einen Stempel gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel in perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 einen Querschnitt des Unterteils des Stem-
pels gemäß Fig. 1;

Fig. 3 den Querschnitt des Unterteils des Stempels
gemäß Fig. 2 perspektivisch dargestellt;

Fig. 4 einen Querschnitt des Unterteils des Stem-
pels mit der Lade in teilweise aus dem Schacht
ausgeschobenen Stellung;

Fig. 5 den geschnittenen Unterteil entsprechend
Fig. 4 perspektivisch dargestellt;

Fig. 6 eine rückwärtige Ansicht des Unterteils des
Stempels gemäß Fig. 2 (Blickrichtung parallel
zu der Ausschubrichtung des Stempelkis-
sens);

Fig. 7 die Anordnung der Lade, des Stempelkissens
und des Druckplattenträgers in der Stellung
gemäß Fig. 1 perspektivisch dargestellt;

Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel des Stem-
pels perspektivisch dargestellt;

Fig. 9 den Unterteil des Stempels gemäß Fig. 8 per-
spektivisch und teilweise geschnitten darge-
stellt;

Fig. 10 den Unterteil, die Lade und die Tragevorrich-
tung des Stempelkissens des Stempels ge-
mäß Fig. 8 in Explosionsdarstellung;

Fig. 11 ein alternatives Ausführungsbeispiel des
Stempels mit einem Hebemechanismus für
die Tragevorrichtung des Stempelkissens;

Fig. 12 den Unterteil des Stempels gemäß Fig. 11 mit
Kissenheber und Schieber perspektivisch und
geschnitten dargestellt;

Fig. 13 die geschnittene Darstellung des Unterteils
des Stempels gemäß Fig. 12 mit der Trage-
vorrichtung des Stempelkissens in einer teil-
weise aus dem Unterteil herausgezogenen
Stellung;

Fig. 14 eine rückwärtige Ansicht des Hebemechanis-
mus in einer Stellung gemäß Fig. 13 perspek-
tivisch dargestellt;

Fig. 15 ein weiteres Ausführungsbeispiel des Stem-
pels perspektivisch dargestellt;

Fig. 16 den Stempel gemäß Fig. 15 mit teilweise aus
dem Unterteil ausgezogenen Stempel per-
spektivisch dargestellt;

Fig. 17 ein Querschnitt des Stempels gemäß Fig. 16
geschnitten dargestellt;

Fig. 18 eine Draufsicht auf die Tragevorrichtung des
Stempels mit der Klammer, für den Stempel
gemäß Fig. 16;

Fig. 19 die Tragevorrichtung und die Klammer gemäß
Fig. 18 in voneinander getrennter Lage dar-
gestellt;

Fig. 20 ein alternatives Ausführungsbeispiel einer
Tragevorrichtung für ein Stempelkissen für
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den Stempel gemäß Fig. 15;

Fig. 21 a) und b) eine weitere alternative Ausbildung
einer Tragevorrichtung für ein Stempelkissen
für den Stempel gemäß Fig. 1 und Fig. 15;

Fig. 22 ein alternatives Ausführungsbeispiel einer
Tragevorrichtung für ein Stempelkissen für
den Stempel gemäß Fig. 15;

Fig. 23 a) und b) eine weitere Ausbildung des Stem-
pels nach Fig. 15 mit einer alternativen Sperr-
vorrichtung;

Fig. 24 ist ein Ausführungsbeispiel eines Stempelkis-
sen in vereinfachter, schematischer Darstel-
lung gezeigt;

Fig. 25 ist eine weitere Ansicht des Stempelkissens
gemäß Fig. 24 dargestellt;

Fig. 26 ist eine Draufsicht des Stempelkissens ge-
mäß den Fig. 24 und 25 gezeigt;

Fig. 27 ist eine Seitenansicht des Stempelkissens ge-
mäß Fig. 24 und 25 dargestellt;

Fig. 28 zeigt eine Forderansicht des Stempelkissens
gemäß Fig. 24 und 25;

Fig. 29 ist eine perspektivische Darstellung eines
Stempels in Ruhestellung für ein Stempelkis-
sen gemäß den Fig. 24 bis 28 gezeigt;

Fig. 30 zeigt eine weitere Ansicht des Stempels ge-
mäß Fig. 29;

Fig. 31 ist eine perspektivische Darstellung des
Stempels gemäß Fig. 29, 30 in Stempelkis-
senwechselstellung gezeigt;

Fig. 32 ist eine weitere perspektivische Darstellung
des Stempels gemäß den Fig. 29 bis 31 in der
Stempelkissenwechselstellung mit teilweise
herausgezogenen Stempelkissen gezeigt

Fig. 33 ist eine Darstellung des Stempels in der Stem-
pelstellung gezeigt;

Fig. 34 ist eine vereinfachte Schnittdarstellung des
Stempels gemäß Fig. 33 ohne eingesetzten
Stempelkissen gezeigt

Fig. 35 ist eine Explosionsdarstellung des Stempels
und des Stempelkissens gemäß den Fig. 24
bis 32 gezeigt;

Fig. 36 ist eine Schnittdarstellung mit einer dazuge-

hörigen Vorderansicht des Stempels mit ei-
nem Verriegelungssystem in der Ruhestel-
lung gezeigt;

Fig. 37 ist eine weitere Schnittdarstellung mit einer
weiteren dazugehörigen Vorderansicht des
Stempels mit einem Verriegelungssystem in
der ersten Fixierstellung gezeigt;

Fig. 38 ist eine weitere Schnittdarstellung mit einer
weiteren dazugehörigen Vorderansicht des
Stempels mit einem Verriegelungssystem in
der zweiten Fixierstellung gezeigt;

Fig. 39 ist eine schematische Darstellung eines
Stempels mit einer Transportklammer in der
Transportstellung gezeigt.

[0025] Einführend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungs-formen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden. Auch sind die in der
Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben,
unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene so-
wie dargestellte Figur bezogen und sind bei einer Lage-
änderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
[0026] Die Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäß ausge-
bildeten Stempel 1 gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel in perspektivischer Ansicht. Dabei handelt es
sich um einen so genannten Selbstfärbestempel, bei
dem ein Oberteil 2 und ein Unterteil 3 teleskopartig an-
einander geführt sind und der Stempelvorgang durch
Niederdrücken des Oberteils 2 bzw. des Griffs des Stem-
pels 1 relativ zu dem Unterteil 3 bewirkt wird. Das Nie-
derdrücken bzw. Zusammendrücken des Oberteils 2 re-
lativ zu dem Unterteil 3 erfolgt dabei entgegen der Rück-
stellkraft einer im Inneren des Oberteils 2 zwischen dem
Oberteil 2 und dem Unterteil 3 angeordneten Feder (nicht
dargestellt).
[0027] Die Fig. 2 zeigt einen Querschnitt des Unterteils
3 des Stempels 1 gemäß Fig. 1. In Fig. 3 ist der geschnit-
tene Unterteil 3 perspektivisch dargestellt. Innerhalb des
Unterteils 3 ist ein verstellbarer Druckplattenträger 4 mit
einer Stempelplatte 5 angeordnet. Dazu weist der Druck-
plattenträger 4 Achszapfen 6 auf, die in den Seitenwän-
den des Unterteils 3 ausge-bildeten Vertikalführungen 7
vertikal verschiebbar sind. Die Achszapfen 6 des Druck-
plattenträgers 4 reichen beiderseits des Unterteils 3
durch die Vertikalführungen 7 hindurch und sind in Sei-
tenwänden 8 des Oberteils 2 des Stempels 1 in an sich
bekannter Weise drehbar gelagert. In dem Unterteil 3 ist
weiters eine ebenfalls aus dem Stand der Technik be-
kannte Wendemechanik 9 ausgebildet, mit der der
Druckplattenträger 4 bei dessen Bewegung entlang der
Vertikalführung 7 in Eingriff gebracht wird, sodass der
Druckplattenträger 4 gleichzeitig eine Rotationsbewe-
gung ausführen muss und derart in eine um 180° ge-
schwenkte Stellung gelangt. Die Stempelplatte 5 ist somit
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mit dem Druckplattenträger 4 durch die Wendemechanik
9 in dem Unterteil 3 des Stempels 1 begrenzt translato-
risch als auch begrenzt rotatorisch verstellbar gelagert.
Durch die Führung der Achszapfen 6 in den Vertikalfüh-
rungen 7 des Unterteils 3 und der gleichzeitigen Lage-
rung der Achszapfen 6 in den Seitenwänden 8 des Ober-
teils 2 besteht eine zwangsweise Bewegungskopplung
beim Niederdrücken des Oberteils 2 zwischen dem Ober-
teil 2 und der Stempelplatte 5 bzw. dem Druckplattenträ-
ger 4. Die Stempelplatte 5 vollführt somit in definierter
Weise einen Wechsel zwischen einer tiefer liegenden
Stellung, einer Druckposition, in der die Stempelplatte 5
mit einer zu bestempelnden Unterlage in Kontakt kommt
(in Fig. 2 strichliert dargestellt) und andererseits einer
um 180° geschwenkten Stellung, einer Ruheposition, in
der die Stempelplatte 5 mit einem in dem Unterteil 3 an-
geordneten Stempelkissen 10 in Kontakt steht und somit
Farbe vom Stempelkissen auf die Stempelplatte übertra-
gen wird.

Weiterbildung: Kulissenführung

[0028] Die in den Fig. 2 und 3 gezeigte Stellung des
Druckplattenträgers 4 bzw. der Stempelplatte 5 ent-
spricht der Ruheposition bzw. Ausgangsstellung, in der
die Stempelplatte 5 mit einem definierten Anpressdruck
an dem Stempelkissen 10 anliegt. Das Stempelkissen
10 besteht aus einem schwammartigen, speicherfähigen
Material und ist somit geeignet, einen bestimmen Vorrat
an Stempelfarbe bzw. Tinte zu speichern und längerfri-
stig an die Stempelplatte 5 abzugeben. Zur Anordnung
des Stempelkissens 10 in dem Stempel 1 ist dieses in
einer rahmen- bzw. schachtelartigen Tragvorrichtung 11
aufgenommen bzw. darin befestigt. Die Tragevorrich-
tung 11 bildet gemeinsam mit dem Stempelkissen 10 ei-
ne auswechselbare Einheit. Dazu ist in dem oberen
Randbereich des Unterteils 3 ein Schacht 12 ausgebil-
det, in dem die Tragevorrichtung 11 mit dem Stempel-
kissen 10 eingesetzt ist. Der Schacht 12 ist dabei bevor-
zugt als Durchbruch ausgebildet, der sich quer zur Läng-
serstreckung des Unterteils 3 bzw. quer zur Betätigungs-
richtung des Stempels 1 entsprechend der Vertikalfüh-
rung 7 erstreckt. Zur Anordnung bzw. Positionierung der
Tragvorrichtung 11 mit dem Stempelkissen 10 in dem
Schacht 12 in einer die Stempelplatte 5 berührenden La-
ge, ist die Tragvorrichtung 11 an einer Lade 13 gehaltert.
Entsprechend der dargestellten Situation bei der die
Stempelplatte 5 von unten her an die nach unten wei-
sende frei zugängliche Seite des Stempelkissens 10 an-
liegt und gegen diese gedrückt wird, sind sowohl die
schachtelartige Tragevorrichtung 11 als auch die Lade
13 gewissermaßen "auf dem Kopf stehend" in dem
Schacht 12 angeordnet.
[0029] Der Unterteil 3 des Stempels 1 stellt somit eine
gehäuseartige Aufnahmeeinrichtung für die an der Lade
13 angeordnete Tragvorrichtung 11 mit dem Stempelkis-
sen 10 dar. Der Unterteil 3 weist eine im Wesentlichen
hohlprismatische Form auf, wobei in dem, dem Schacht

12 gegenüberliegenden bzw. abgewandten Stirnendbe-
reich, ein Durchbruch bzw. eine Öffnung vorgesehen ist,
deren Querschnitt zumindest der Größe bzw. dem Quer-
schnitt der Druckplatte 5 bzw. des Druckplattenträgers 4
entspricht. In der Stellung der Stempelplatte 5 zum Er-
zeugen eines Stempelabdrucks reicht diese durch den
Durchbruch hindurch bzw. kann diesen Durchbruch auch
geringfügig überragen.
[0030] Die Funktionsweise der Aufnahmeeinrichtung
für die Tragevorrichtung 11 mit dem Stempelkissen 10
in dem Unterteil 3 des Stempels 1 wird deutlicher veran-
schaulicht durch Vergleich der Darstellungen gemäß den
Fig. 2 und 3 einerseits und der Fig. 4 und 5 andererseits.
[0031] Die Fig. 4 zeigt einen Querschnitt des Unterteils
3 des Stempels 1 mit der Lade 13 in teilweise aus dem
Schacht 12 ausgeschobener Stellung.
[0032] In Fig. 5 ist der geschnittene Unterteil entspre-
chend Fig. 4 perspektivisch dargestellt. Die Lade 13 um-
fasst eine Grundplatte 14, eine Frontseite 15 und beid-
seitig der Frontseite 15 jeweils anschließend einen Griff
16 (Fig. 1). In der in den Schacht 12 eingeschobenen
Stellung der Lade 13 wird eine in dem Unterteil 3 vorge-
sehene Öffnung 17 durch die Frontseite 15 und die Griffe
16 der Lade 13 vorzugsweise passgenau verschlossen,
sodass eine weitestgehend ebene Front entsteht, wie
dies in Fig. 3 dargestellt ist. Andererseits ist in dem kap-
penartigen Oberteil 2 des Stempels 1 im Bereich der
Frontseite 15 bzw. im Bereich der Griffe 16 eine Freistel-
lung 18 vorgesehen (Fig. 1). Die Freistellung 18 erstreckt
sich vorzugsweise in der Seitenwand 8 des Oberteils 2
entsprechend einer Tiefe 67 der seitlich angeordneten
Griffe 16. Die Lade 13 kann somit an ihren Griffen 16 mit
den Fingern erfasst werden und entsprechend einer Aus-
schubrichtung 19 aus dem Schacht 12 gezogen und ent-
nommen werden. Umgekehrt erfolgt das Wiedereinset-
zen des Stempelkissens 10 in dem die Lade 13 entspre-
chend einer Einschubrichtung 20 in den Schacht 12 des
Unterteils 3 hinein geschoben wird. Die in dem Unterteil
3 dem Schacht 12 entsprechend ausgeformte Öffnung
17 dient gleichzeitig als Anschlag bis zu dem die Lade
13 in den Schacht 12 eingeschoben werden kann. Dieser
Anschlag wird insbesondere durch die den Griffen 16
entsprechenden Begrenzungen der Öffnung 17 in dem
Unterteil 3 gebildet.
[0033] In einer Weiterbildung kann auch an der Front-
seite 15 der Lade 13 ein Griff 82 angeordnet sein. Dieser
Griff 82 kann, wie in Fig. 1 dargestellt, durch ein vorste-
hendes Formteil gebildet sein, es ist aber auch möglich,
diesen Griff ausklappbar bzw. ausschwenkbar auszubil-
den, um so eine möglichst ebene Frontseite 15 auszu-
bilden, zum Entnehmen der Lade 13 jedoch ein Griffstück
zur guten Fassbarkeit zur Verfügung zu haben. In Fig. 3
ist bspw. ein ausklappbarer Griff 82 dargestellt, der um
eine Schwenkachse 83 verschwenkbar ist und durch
konstruktive Maßnahmen, wie bspw. Noppen im Bereich
der Schwenkachse, bei Nichtbetätigung in einer einge-
klappten Ruhestellung gehalten wird. Es ist ferner mög-
lich, dass die Frontseite 15 der Lade 13 eine elastische
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Lasche aufweist, die in einer Ruhestellung an der Front-
seite anliegt und bei Bedarf abgehoben werden kann.
[0034] Wie aus dem Vergleich der relativen Stellungen
der Lade 13 gemäß den Fig. 2 und 4 erkennbar ist, erfolgt
beim Herausziehen der Lade 13 entsprechend der Aus-
schubrichtung 19 auch eine Verschiebung in vertikaler
Richtung, das heißt in einer zu der Vertikalführung 7 par-
allelen Richtung, wobei die Lade 13 mit dem Stempel-
kissen 10 um eine Höhe 21 angehoben wird. Um dies zu
ermöglichen ist in dem Schacht 12 des Unterteils 3 zu-
mindest eine mit der Lade 13 in Eingriff bringbare Rampe
22 vorgesehen. Vorzugsweise sind mehrere solche mit
einer schrägen Fläche ausgebildete Rampen 22 und kor-
respondierend zu diesen, mehrere Rampen 23, die den
Rampen 22 gegenüberliegen, an der Grundplatte 14 der
Lade 13 ausgebildet. Die Rampen 23 sind dabei an der
Oberseite der Grundplatte 14 angeordnet und ragen
nach oben in Richtung der gegenüber liegenden ange-
ordneten und nach unten ragenden Rampen 22. Die
Rampenpaare 22, 23 können bspw. auch parallel zur
Frontseite 15 gegeneinander versetzt angeordnet sein,
wodurch eine Abstützung auf eine größere Fläche mög-
lich ist.
[0035] Die relative Anordnung der Tragevorrichtung 11
mit dem Stempelkissen 10 und des Druckplattenträgers
4 mit der Stempelplatte 5 in dem Unterteil 3 so wie sie in
der Darstellung gemäß Fig. 2 gezeigt ist, ist derart ge-
wählt, dass die Stempelplatte 5 mit einer zumindest ge-
ringfügigen Vorspannung gegen das Stempelkissen 10
drückt. Dies ist auch erforderlich, um ein Benetzen der
Stempelplatte 5 mit Stempelfarbe bzw. Tinte zu ermög-
lichen. Dementsprechend befinden sich auch die Ram-
pen 22, 23 in einer gegeneinander gedrückten Anord-
nung. Beim Herausziehen des Stempelkissens 10 mit
der Lade 13 ermöglicht das bezüglich der Richtung der
Vertikalführung 7 schräg erfolgende Abgleiten der Ram-
pen 22 und 23 aneinander ein Abheben des Stempelkis-
sens 10 von der Stempelplatte 5. Dabei erfolgt eine Ent-
lastung des Stempelkissens 10, indem dieses aus dem
zusammen gedrückten Zustand elastisch rückfedert. Die
damit verbundene Verringerung des Anpressdrucks zwi-
schen der Stempelplatte 5 und dem Stempelkissen 10
ermöglicht somit, dass das Stempelkissen 10 unter wei-
testgehender Vermeidung eines Reibungswiderstandes
aus dem Schacht 12 entfernt werden kann. Abhängig
von der Elastizität des Stempelkissens 10 kann die Rück-
federung desselben unterschiedlich stark ausfallen und
ggf. ganz unterbleiben. Durch das Abgleiten der Rampen
22, 23 aneinander wird es jedoch stets zu einer Verrin-
gerung des Anpressdrucks der Stempelplatte 5 gegen
das Stempelkissen 10 kommen und so das Herauszie-
hen der Lade 13 zumindest erleichtert.
[0036] Das Zusammenwirken der Tragevorrichtung 11
des Stempelkissens 10 mit der Lade 13 zum Einsetzen
bzw. Entfernen aus dem Schacht 12 des Unterteils 3 des
Stempels 1 wird nachfolgend anhand der Fig. 6 und 7
näher erläutert. Die Fig. 6 zeigt eine Ansicht des Unter-
teils 3 gemäß Fig. 2, das heißt gemäß einer Blickrichtung

parallel zu der Ausschubrichtung 19. Dabei befinden sich
die Tragvorrichtung 11 des Stempelkissens 10 und die
Lade 13 in ihrer, in den Schacht 12 des Unterteils 3 ein-
gesetzten bzw. eingeschobenen Stellung. Eine perspek-
tivische Detailansicht ist in Fig. 7 dargestellt, wobei zur
besseren Übersichtlichkeit nur der Druckplattenträger 4,
die Tragevorrichtung 11 des Stempelkissen 10 und die
Lade 13 dargestellt sind. Gemäß diesem Ausführungs-
beispiel umfasst die Lade 13, wie bereits beschrieben,
die Frontseite 15, zwei seitlich angeordnete Griffteile 16
und - gemäß diesem Ausführungsbeispiel - zwei mit der
Frontseite 15 verbundene Grundplatten 14, die sich im
Wesentlichen parallel zu der Ausschub- bzw. Einschub-
richtung 19, 20 erstrecken. An den beiden Grundplatten
14 sind jeweils zwei bezüglich der Ausschubrichtung 19
gegeneinander versetzte Rampen 23 angeordnet, die
mit den im Schacht 12 des Unterteils 3 angeordneten
Rampen 22 in Eingriff stehen. Zwischen der Lade 13 ei-
nerseits und der Tragevorrichtung 11 des Stempelkis-
sens 10 andererseits ist zumindest eine Führung mit ei-
ner parallel zu der Ausschubrichtung 19 gerichteten Re-
lativverstellung vorgesehen. Gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel sind zwei Führungen vorgesehen, die ei-
nerseits durch L-förmige Führungsprofile 24 der Trage-
vorrichtung 11 gebildet sind und die seitlichen Ränder
der Grundplatten 14 hintergreifen. Zur Begrenzung des
Verstellweges entlang dieser Führungen können zwi-
schen der Lade 13 und der Tragvorrichtung 11 Anschlä-
ge vorgesehen sein. Dazu umfasst die Lade 13 vorzugs-
weise eine Mitnehmerlasche 25 mit einem Langloch 26,
in das ein an der Tragvorrichtung 11 vorgesehener Mit-
nehmerbolzen 27 hineinragt. So wie die beiden Grund-
platten 14 ist auch die Mitnehmerlasche 25 der Lade 13
im Wesentlichen parallel zu der Ausschubrichtung 19
ausgerichtet von der Frontseite 15 abstehend angeord-
net. Ein der Frontseite 15 abgewandter Endbereich der
Mitnehmerlasche 25 ist elastisch verformbar und kann
dieser so beim Zusammenfügen der Lade 13 mit der Tra-
gevorrichtung 11 über den Mitnehmerbolzen 27 angeho-
ben werden, so dass dieser schließlich in dem Langloch
26 der Mitnehmerlasche 25 zu liegen kommt. Dieses Ein-
rasten des Mitnehmerbolzens 27 in dem Langloch 26
kann zusätzlich noch dadurch unterstützt werden, dass
an dem Mitnehmerbolzen 27 eine parallel zu der Aus-
schubrichtung 19 gerichtete Abschrägung 28 vorgese-
hen ist.
[0037] Indem sich das Langloch in einer zur Ausschub-
richtung 19 parallelen Richtung über eine Länge 29 er-
streckt, steht diese Länge 29 auch für den Mitnehmer-
bolzen 27 als Verstellweg innerhalb des Langlochs 26
zur Verfügung. Aufgrund der mit dem höheren An-
pressdruck zwischen der Stempelplatte 5 und dem Stem-
pelkissen 10 verbundenen Reibungskraft wird somit
beim Entfernen der Lade 13 aus dem Schacht 12 die
Tragvorrichtung 11 des Stempelkissens 10 zunächst in
ihrer ursprünglichen Lage festgehalten (Fig. 4, 5). Mit
fortschreitender Bewegung der Lade 13 entlang der Aus-
schubrichtung 19 erfolgt gleichzeitig eine Verringerung
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des Anpressdrucks zwischen der Stempelplatte 5 und
dem Stempelkissen 10, bedingt durch die Relativverstel-
lung entsprechend dem aneinander Abgleiten der Ram-
pen 22 und 23, als auch eine Bewegung des Mitnehmer-
bolzens 27 über die Länge 29 des Langlochs 26. Da die
Relativbewegung zwischen der Tragevorrichtung 11 und
der Lade 13 durch die Länge 29 des Langlochs 26 be-
grenzt ist, wird die Tragevorrichtung 11 des Stempelkis-
sens 10 schließlich bei weiter fortschreitender Bewegung
der Lade 13 mit dieser aus dem Schacht 12 herausge-
zogen. Erst nach Anheben der Mitnehmerlasche 25 kann
die Begrenzung des Verstellwegs des Mitnehmerbol-
zens 27 aufgehoben werden und die Tragvorrichtung 11
schließlich von der Lade 13 getrennt werden. Somit ist
ein Austauschen der Tragevorrichtung 11 mit dem Stem-
pelkissen 10 möglich. Zum Wiedereinsetzten der Lade
13 mit der Tragevorrichtung 11 ist der beschriebene Be-
wegungsablauf in umgekehrter Reihenfolge vorzuneh-
men.
[0038] Von besonderem Vorteil bei der beschriebenen
Lösung des Stempels 1 ist, dass das Entnehmen der
Tragevorrichtung 11 mit dem Stempelkissen 10 für den
Benutzer wesentlich vereinfacht ist. Nach Ergreifen der
Lade 13 an den beiden Griffen 16 ist eine einzige Bewe-
gung - nämlich das Herausziehen der Lade 13 entspre-
chend der Ausschubrichtung 19 - ausreichend, um das
Stempelkissen 10 aus dem Stempel 1 zu entfernen. Ir-
gendeine andere Manipulation an dem Stempel 1 ist so-
mit nicht erforderlich. Durch die Begrenzung der Relativ-
bewegung des Mitnehmerbolzens 27 der Tragevorrich-
tung 11 in dem Langloch 26 der Mitnehmerlasche 25 ist
außerdem sichergestellt, dass die Tragevorrichtung 11
mit dem Stempelkissen 10 nicht unkontrolliert zu Boden
fallen kann. Das beim Wechsel von Stempelkissen 10
üblicherweise hohe Verschmutzungsrisiko kann somit
ebenfalls wesentlich verringert werden.
[0039] Die Fig. 8 bis 10 zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel eines Stempels 1 mit einer Tragvorrichtung
11 eines Stempelkissens 10, die mit Hilfe einer Lade 13,
mit einer Öffnung für die Tragvorrichtung11, in dem Un-
terteil 3 des Stempels 1 eingesetzt ist. Die Lade 13 ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel weist ebenfalls an die
Frontseite 15 anschließende, seitlich angeordnete Griffe
16 auf. Damit kann die Lade 13 vom Benutzer erfasst
werden und diese gemeinsam mit Tragevorrichtung 11
des Stempelkissens 10 aus dem Unterteil 3 des Stem-
pels 1 in Richtung der Ausschubrichtung 19 herausge-
zogen werden. Der Schacht 12 im Unterteil 3 zur Auf-
nahme der Lade 13 mit dem Stempelkissen 10 ist auch
bei diesem Ausführungsbeispiel des Stempels 1 quer
bzw. senkrecht bezüglich der Vertikalführung 7 für die
Achszapfen 6 des Druckplattenträgers 4 ausgerichtet.
[0040] Die Fig. 9 zeigt den Unterteil 3 des Stempels 1
in perspektivischer Ansicht und teilweise geschnitten
dargstellt. An der Grundplatte 14 der Lade 13 sind La-
gerelemente 30 für sich daran abstützende Federn 31
vorgesehen. Diese stützen sich andererseits gegen eine
Innenseite 32 einer frontalen Gehäusewand 33 des Un-

terteils 3. In der gemäß Fig. 9 gezeigten Stellung der
Lade 13 sind die Federn 31 vorgespannt und wird da-
durch die Lade 13 in der im Innenschacht 12 eingescho-
benen Stellung festgehalten bzw. zurück gehalten.
[0041] An deren beiden Seiten schließt an die Grund-
platte 14 der Lade 13 eine parallel zu der Ausschub- bzw.
Einschubrichtung 19, 20 und senkrecht zur Grundplatte
14 stehende Seitenwand 34 an. Die Grundplatte 14 und
die beiden Seitenwände 34 bilden so eine U-förmige Um-
fassung der Tragevorrichtung 11 des Stempelkissens
10. Die von der Grundplatte 14 nach unten abstehenden
Seitenwände 34 weisen eine Begrenzung auf, die in
Form einer schräg verlaufenden Rampe 35 ausgebildet
ist. Die Rampe 35 ist bezüglich der Einschubrichtung 20
schräg nach unten abfallend verlaufend und im Übrigen
so dimensioniert, dass diese mit dem Achszapfen 6 des
Druckplattenträgers 4 in Eingriff steht. In der ganz in den
Schacht 12 eingeschobenen Stellung der Lade 13 (wie
in Fig. 9 dargestellt) befinden sich das Stempelkissen 10
und die Stempelplatte 5 in Kontakt und in gegeneinander
gedrückter Lage. Wird die Lade 13 jedoch entsprechend
der Ausschubrichtung 19 in dem Schacht 12 verschoben,
so führt das Abgleiten der Rampe 35 an dem Achszapfen
6 des Druckplattenträgers 4 dazu, dass die Stempelplatte
5 und das Stempelkissen 10 entlastet und schließlich
voneinander distanziert werden. In der Folge kann die
Tragvorrichtung 11 des Stempelkissens 10 unter weitest-
gehender Vermeidung eines Reibungswiderstandes aus
dem Unterteil 3 des Stempels 1 herausgezogen und ent-
nommen werden.
[0042] Die Fig. 10 zeigt den Unterteil 3, die Lade 13
und die Tragevorrichtung 11 des Stempelkissens 10 in
einer Explosionsdarstellung. In dem der Frontseite 15
der Lade 13 abgewandten Endbereich der Grundplatte
14 ist eine in den Bewegungsraum der Tragvorrichtung
11 hineinragende Mitnehmernase 36 ausgebildet. Kor-
respondierend bzw. fluchtend mit der Mitnehmernase 36
ist in einem Boden 37 der Tragvorrichtung 11 des Stem-
pelkissens 10 eine nutenartige Freistellung 38 ausgebil-
det. Diese Freistellung 38 ist zum Rand der Tragevor-
richtung 11 hin offen und erstreckt sich über eine Aus-
schub- bzw. Einschubrichtung 19, 20 parallele Länge 39
bis zu einem Anschlag 40.
[0043] Beim Herausziehen der Lade 13 aus dem Un-
terteil 3 des Stempels 1 bleibt wegen des Gegendrucks
der Stempelplatte 5 gegen das Stempelkissen 10 bzw.
wegen der Haftreibung, die Tragevorrichtung 11 zu-
nächst noch in einer im Unterteil 3 zurückgehaltenen Po-
sition. Durch die Bewegung der Lade 13 entlang der Aus-
schubrichtung 19 wird einerseits der Anlagedruck zwi-
schen der Stempelplatte 5 und dem Stempelkissen 10
wegen des Angriffs der Rampe 35 an den Achszapfen 6
des Druckplattenträgers 4 verringert und gelangt ande-
rerseits die Mitnehmernase 36 nach Zurücklegung des
Weges der Länge 39 in der Freistellung 38 in Eingriff mit
dem Anschlag 40 der Tragevorrichtung 11. Mit fortschrei-
tender Bewegung der Lade 13 entlang der Ausschub-
richtung 19 wird sodann die Tragevorrichtung 11 eben-
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falls weiter herausgezogen.
[0044] Mit fortschreitendem Herausziehen der Lade 13
werden gleichzeitig die Federn 31 (Fig. 9) zusammen-
gedrückt und wird in Folge dessen die in Einschubrich-
tung 20 wirkende Rückstellkraft immer größer, so dass
die Lade 13, sobald sie losgelassen wird, mit einer sich
beschleunigenden Bewegung entlang der Einschubrich-
tung 20 wieder in den Schacht 12 zurückgezogen wird.
Dabei kann jedoch die Tragevorrichtung 11 des Stem-
pelkissens 10 aufgrund ihrer Trägheit dieser beschleu-
nigten Bewegung der Lade 13 nicht rasch genug folgen
und verbleibt schließlich in einer Lage bei der die Trage-
vorrichtung 11 zumindest teilweise über die Frontseite
15 der Lade 13 in Richtung der Ausschubrichtung 19
hinaus vorsteht. So kann schließlich die Tragevorrich-
tung 11 des Stempelkissens 10 aus der Lade 13 heraus-
gezogen bzw. entnommen werden.
[0045] Zum Einsetzen einer neuen Tragevorrichtung
11 eines Stempelkissens 10 wird zunächst die Lade 13
aus dem Schacht 12 in Richtung der Ausschubrichtung
19 herausgezogen, wobei der Druckplattenträger 4
durch Verschieben der Achszapfen 6 in der Vertikalfüh-
rung 7 nach unten gedrückt wird. In dieser herausgezo-
genen Lage der Lade 13 wird sodann die Tragevorrich-
tung 11 soweit in die Lade 13 entlang der Einschubrich-
tung 20 hineingeschoben, bis der Anschlag 40 der Tra-
gevorrichtung 11 an der Mitnehmernase 36 der Lade 13
zu liegen kommen. Dabei befindet sich die Tragevorrich-
tung 11 relativ zu der Lade 13 in einer weiter in den
Schacht 12 hineingeschobenen Lage als es der Front-
seite 15 der Lade 13 entsprechen würde. Durch weiteres
Hineinschieben der Lade 13 in den Schacht 12 des Un-
terteils 3 gelangt sodann die Tragevorrichtung 11 des
Stempelkissens 10 in seine über der Stempelplatte 5 des
Druckplattenträgers 4 befindliche Arbeitsposition und er-
fährt dabei den Anpressdruck der Stempelplatte 5, nach-
dem die Aufwärtsbewegung der Achszapfen 6 des
Druckplattenträgers 4 in der Vertikalführung 7 von den
Rampen 35 der Lade 6 wieder freigegeben wird.
[0046] In den Fig. 11 bis 14 ist ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Stempels 1 mit
einem Hebemechanismus für die Tragvorrichtung 11 des
Stempelkissens 10 dargestellt. Die Fig. 11 zeigt eine per-
spektivische Ansicht des Stempels 1, wobei die Tragvor-
richtung 11 des Stempelkissens 10, in einen Kissenheber
41 eingesetzt, im Schacht 12 des Unterteils 3 des Stem-
pels 1 gehaltert ist.
[0047] Der Kissenheber 41 bildet einerseits eine
schachtartige Aufnahme 102 und Führungsbahn für die
darin einsetz- und ausschiebbare Tragvorrichtung 11
des Stempelkissens 10. Andererseits ist der Kissenhe-
ber 41 dazu ausgebildet, relativ zu dem Unterteil 3 des
Stempels 1 eine vertikale Verschiebung um einen be-
züglich der Vertikalführung 7 parallelen Verstellweg 42
zu bewirken. Der Kissenheber 41 ist dazu in dem Unter-
teil 3 des Stempels 1 in vertikaler Richtung verstellbar
geführt.
[0048] Bei der Tragevorrichtung 11 ist gemäß diesem

Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die Übergänge
von dem Boden 37 zu den kürzeren Schmalseiten der
Tragevorrichtung 11 jeweils durch eine parallel zur Aus-
schub- bzw. Einschubrichtung 19, 20 verlaufende Fase
101 gebildet sind. Der Fase 101 an der Tragevorrichtung
11 entsprechend, ist auch die schachtartige Aufnahme
102 und Führungsbahn in dem Kissenheber 41 ausge-
formt. Das heißt, die Aufnahme 102 für die Tragevorrich-
tung 11 weist in ihren oberen seitlichen Randbereichen
eine schräg verlaufende Innenfase 103 auf. Die Neigung
als auch die Größe der Innenfase 103 und der Fase 101
sind einander entsprechend gewählt. Der Wert des Win-
kels der Neigung der Fase 101 als auch der Innenfase
103 ist vorzugsweise 45°. Eine Fasenbreite 104 der In-
nenfase 103 hat vorzugsweise einen Wert zwischen 10
% und 70 % einer Höhe 105 der Aufnahme 102. Das
Vorsehen der Innenfase 103 der Aufnahme 102 in dem
Kissenheber 41 und der Fase 101 an der Tragevorrich-
tung 11 hat gegenüber einer Tragevorrichtung 11 mit
rechteckigem Querschnitt den Vorteil, dass Fehler beim
Einsetzen einer auszutauschenden Tragevorrichtung 11
unterbunden werden. Die Tragevorrichtung 11 kann so
nämlich nur - funktionell richtig - mit dem Stempelkissen
10 nach unten weisend in die Aufnahme 102 eingescho-
ben werden. Eine weitere Einschränkung der Möglich-
keiten zum Einschieben der Tragevorrichtung 11 in die
Aufnahme 102 des Kissenhebers 41 bietet auch noch
eine alternative Ausführungsform, bei der nur an einer
Seite eine Innenfase 103 und auch nur an einer Seite
eine Fase 101 der Tragevorrichtung 11 vorgesehen ist.
Weitere alternative Ausführungsbeispiele der Tragevor-
richtung 11 bzw. der Aufnahme 102 könnte die Wahl zu-
einander unterschiedlicher Neigungswinkel oder unter-
schiedlicher Fasenbreiten 104 an den beiden Seiten der
Fasen 101 bzw. der Innenfase 103 sein. Ein weiterer
Vorteil der Fase 101 der Tragevorrichtung 11 besteht in
der damit erhöhten Formsteifigkeit der Tragevorrichtung
11. Insbesondere können die beiden korrespondierende
Fasen 101, 103 auch andere geometrische Formen auf-
weisen. Beispielsweise sind neben der dargestellten Ab-
schrägung auch Radien und/oder Polygonzüge denkbar
um ein möglichst einfaches und insbesondere verwechs-
lungssicheres Einführen der Tragvorrichtung und eine
geringe Verkantneigung zu erreichen. Insbesondere
kann bspw. die Fase 101 an der Tragvorrichtung 11 einen
Anstieg aufweisen, sodass durch das Einschieben 20
der Tragvorrichtung eine automatische Ausrichtung der
Tragvorrichtung 11 in Relation zur Aufnahme 102 er-
reicht wird. Auch kann mit der Phase eine bessere ver-
tikale Abstützung der Tragvorrichtung 11 an der Seiten-
wand des Kissenhebers bzw. des Unterteils erreicht.
[0049] Die Verstellung des Kissenhebers 41 gemein-
sam mit der Tragevorrichtung 11 des Stempelkissens 10
wird durch einen ebenfalls in dem Schacht 12 des Un-
terteils 3 gemeinsam angeordneten Schieber 43 bewirkt,
der dazu mit Kulissenbahnen 44 des Kissenhebers 41 in
Eingriff steht. Wie nachfolgend anhand der Fig. 12 und
13 näher erläutert wird, bilden der Kissenheber 41 und
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der Schieber 43 gemeinsam den eingangs erwähnten
Hebemechanismus für die Verstellung der Tragevorrich-
tung 11 des Stempelkissens 10. Das Anheben des Kis-
senhebers 41 erfolgt dabei durch Herausziehen des
Schiebers 43 in Richtung der Ausschubrichtung 19. Der
Schieber 43 ist dazu mit Griffen 45 ausgebildet, an denen
dieser mit den Fingern ergriffen werden kann und die den
Kissenheber 41 an dessen Schmalseiten seitlich umfas-
sen.
[0050] Die Fig. 12 und 13 zeigen Details des Unterteils
3 des Stempels 1 mit dem Kissenheber 41 und dem
Schieber 43 geschnitten und perspektivisch dargestellt.
Die Darstellung gemäß Fig. 12 zeigt dabei die Tragevor-
richtung 11 des Stempelkissens 10 in ihrer vollständig in
den Unterteil 3 des Stempels 1 hinein geschobenen Ar-
beitsposition während sich in der Darstellung gemäß Fig.
13 die Tragevorrichtung 11 in einer von der Stempelplatte
5 des Druckplattenträgers 4 um den vertikalen Verstell-
weg 42 abgehobenen und teilweise aus dem Unterteil 3
herausgezogenen Lage befindet. Der Schieber 43 des
Hebemechanismus besteht im Wesentlichen aus einer
Basisplatte 46, aus durch Führungsprofile 47 gebildeten
Gleitkörpern einer zwischen dem Schieber 43 und dem
Unterteil 3 des Stempels 1 gebildeten Geradführung und
aus von der Basisplatte seitlich abstehenden Mitnehmer-
bolzen 48 die mit den Kulissenbahnen 44 des Kissenhe-
bers 41 in Eingriff stehen. Der Unterteil 3 des Stempels
1 weist in seinem oberen Endbereich einen, eine Vor-
derwand 49 und eine Rückwand 50 des Unterteils 3 ver-
bindenden Mittelsteg 51 auf. Dieser ist im Wesentlichen
plattenförmig ausgebildet und in seiner vertikalen Lage
derart angeordnet, dass er zumindest teilweise eine obe-
re Begrenzung des Schachts 12 für den Hebemechanis-
mus bzw. die Tragevorrichtung 11 bildet. Seitliche Rän-
der des Mittelstegs 51 bilden gleichzeitig Führungsbah-
nen 52 für die Führungsprofile 47 des Schiebers 43. Mit
dem Mittelsteg 51 ist eine Schenkelfeder 53 verbunden,
die an dem Schieber 43 angreift und diesen in der ein-
geschobenen Stellung zurückhält. Dazu sind an der Ba-
sisplatte 46 des Schiebers 43 Stützbolzen 54 angeord-
net.
[0051] Der Kissenheber 41 wird gebildet durch zwei
Seitenwände 55 deren untere, dem Druckplattenträger
4 zugewandte Ränder durch einen das Stempelkissen
10 umrandenden Basisrahmen 56 verbunden sind. In
dem der Vorderwand 49 des Unterteils 3 des Stempels
1 zugewandten Bereich des Kissenhebers 41 sind die
beiden Seitenwände 55 des Kissenhebers 41 durch ei-
nen Steg 57 miteinander verbunden, der gleichzeitig die
obere Begrenzung für die schachtartige Aufnahme 102
bzw. Führungsbahn für die Tragvorrichtung 11 des Stem-
pelkissens 10 bildet. Der Steg 57 ist derart angeordnet
bzw. sind die Seitenwände 55 des Kissenhebers 41 der-
art ausgebildet, dass die Seitenwände 55 den Steg 57
in vertikaler Richtung nach obenhin überragen. In diesem
überstehenden Bereich der Seitenwände 55 sind in den
Seitenwänden 55 die bereits beschriebenen Kulissen-
bahnen 44 ausgebildet. Die Basisplatte 46 des Schiebers

43 erstreckt sich im Wesentlichen zwischen diesen über-
stehenden Bereichen der Seitenwände 55 des Kissen-
hebers 41. In dem der Vorderwand 49 zugewandten Be-
reich der Basisplatte 46 sind an einer seitlichen Erweite-
rung der Basisplatte 46 die Griffe 45 des Schiebers 43
angeordnet, wobei die Griffe 45 die Seitenwände 55 des
Kissenhebers 41 seitlich umfassen. Die den Steg 57
überragenden Bereiche der Seitenwände 55 sind dazu
den seitlichen Erweiterungen der Basisplatte 46 entspre-
chend kürzer ausgebildet.
[0052] An den Seitenwänden 55 des Kissenhebers 41
ist jeweils ein Gleitkörper 58 der in einer in der entspre-
chenden Seitenwand des Unterteils 3 des Stempels 1
ausgebildeten Führungsnut 59 geführt ist. Die Führungs-
nuten 49 bilden jeweils eine Führungsbahn einer Gerad-
führung, die parallel zur Vertikalführung 7 für die Achs-
zapfen 6 des Druckplattenträgers 4 ausgerichtet ist. Der
Gleitkörper 58 gemäß diesem Ausführungsbeispiel hat
die Form eines langgestreckten Quaders und ist parallel
zu seiner Längserstreckung in der Führungsnut 49 ver-
schiebbar. Der Gleitkörper 58 weist in einem dem Druck-
plattenträger 4 abgewendeten Endbereich Halteelemen-
te in Form seitlich angeordneter Rastvertiefungen 60 auf.
Andererseits ist in jeder der Seitenwände des Unterteils
3 des Stempels 1 fluchtend mit der Führungsnut 59 eine
Federspange 61 mit federelastisch seitlich verstellbaren
Rasten 62 angeordnet. Die Federspangen 61 sind an
dem Unterteil 3 derart positioniert und befestigt, dass in
der von dem Druckplattenträger 4 abgehobenen Stellung
des Kissenhebers 41 die Rasten 62 der Federspange 61
in den Rastvertiefungen 60 des Gleitkörpers 61 einrasten
und so der Kissenheber 41 in dieser Lage festgehalten
wird.
[0053] Die Kulissenbahn 44 die in den Seitenwänden
55 des Kissenheber 41 ausgebildet ist, weist einen ersten
höher gelegenen und parallel zu der Ausschubrichtung
19 verlaufenden Bahnabschnitt 63, einen schräg nach
unten verlaufenden Bahnabschnitt 64 und wiederum ei-
nen parallel zu der Ausschubrichtung 19 verlaufenden
dritten Bahnabschnitt 65 auf. Eine beim Herausziehen
des Schiebers 43 erfolgende Bewegung der Mitnehmer-
bolzen 48 von dem ersten Bahnabschnitt 63 über den
schrägen zweiten Bahnabschnitt 64 in den dritten Bahn-
abschnitt 65 bewirkt somit eine Verschiebung des Kis-
senhebers 41 mit der Tragevorrichtung 11 des Stempel-
kissen 10 in vertikaler Richtung, nach oben. Damit wird
die Tragevorrichtung 11 von dem Druckplattenträger 4
bzw. der Stempelplatte 5 in vertikaler Richtung um den
Verstellweg 42 angehoben und somit von dem zwischen
der Stempelplatte 5 und dem Stempelkissen 10 wirken-
den Reibungswiderstand befreit.
[0054] Die Fig. 14 zeigt eine rückwärtige Ansicht des
Hebemechanismus in einer Stellung gemäß Fig. 13 per-
spektivisch dargestellt. Sobald die in die Kulissenbahnen
44 eingreifenden Mitnehmerbolzen des Schiebers 43
den unteren Bahnabschnitt 65 der Kulissenbahn 44 er-
reicht haben, wird mit fortschreitender Ausschubbewe-
gung des Schiebers 43 auch die Tragevorrichtung 11
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des Stempelkissens 10 mit aus dem Schacht 12 des Un-
terteils 3 herausgezogen. Dazu ist an dem den Griffen
45 des Schiebers 43 abgewandten Endbereich seiner
Basisplatte 46 eine nach unten vorstehende Mitnehmer-
nase 66 ausgebildet. Diese Mitnehmernase 66 greift in
dem Boden 37 der Tragevorrichtung 11 ausgebildete
Freistellung 38 ein bis sie deren Anschlag 40 erreicht.
Nach Erreichen der maximal aus dem Unterteil 3 heraus-
gezogenen Stellung des Schiebers 43 kann dieser los-
gelassen werden und wird er unter der Federwirkung der
Schenkelfeder 53 wieder in den Unterteil 3 zurückgezo-
gen. Die Tragevorrichtung 11 des Stempelkissens 10
verbleibt jedoch in einer über die Vorderwand 49 des
Unterteils 3 des Stempels 1 überstehenden Lage und
kann sodann aus dem Stempel 1 entnommen werden.
Zum Einsetzten eines neuen Stempelkissens 10 bzw.
einer Tragevorrichtung 11 ist der Kissenheber 41 zu-
nächst in eine von dem Druckplattenträger 4 abgehobe-
ne Stellung zu bringen, was dadurch erreicht wird, dass
der Schieber 43 zumindest soweit aus dem Schacht 12
herausgezogen wird, dass die Mitnehmerbolzen 48 in
dem Bereich zwischen dem schrägen zweiten Bahnab-
schnitt 64 und dem dritten Bahnabschnitt 65 der Kulis-
senbahn 44 zu liegen kommen. Die Tragevorrichtung 11
kann sodann zur Gänze in den Schacht des Kissenhe-
bers 41 eingeschoben werden, woraufhin der Schieber
43 ebenfalls in den Schacht 12 des Unterteils 3 hinein-
geschoben wird. Dabei erfolgt eine Verschiebung der
Mitnehmerbolzen 48 des Schiebers 43 über den schrä-
gen zweiten Bahnabschnitt 64 zu dem ersten Bahnab-
schnitt 63 wodurch der Kissenheber 41 nach unten ver-
schoben wird und das Stempelkissen 10 der Tragevor-
richtung 11 gegen die Stempelplatte 5 gedrückt wird.
[0055] Die nachfolgenden Fig. 15 bis 20 zeigen ein
weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Stempels 1. In Fig. 15 ist dieser perspektivisch darge-
stellt. Der im Wesentlichen hohlprismatisch ausg bildete
Unterteil 3 mit der Wendemechanik 9 für den Druckplat-
tenträger 4 (Fig. 17) trägt den kappenartig ausgebildeten
Oberteil 2 bzw. Griff des Stempels 1 der teleskopartig an
derm Unterteil 3 gegen die Rückstellkraft einer zwischen
dem Oberteil 2 und dem Unterteil 3 ange ordneten Feder
(nicht dargestellt) verschiebbar ist. Die Darstellung ge-
mäß Fig. 15 entspricht der Ausgangsstellung des Stem-
pels 1, wobei sich der Griff bzw. Oberteil 2 in seiner ma-
ximal nach oben verschobenen Ausgangsstellung befin-
det. Die Öffnung 17 in dem Unterteil 3, durch die hindurch
die Tragevorrichtung 11 des austauschbaren Stempel-
kissens 10 eingesetzt bzw. aus dem Unterteil 3 entnom-
men werden kann, erstreckt sich bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel des Stempels 1 über die gesamte Breite
der Vorderwand 49 des Unterteils 3 als auch über eine
Tiefe 67 in dem an die Vorderwand 49 beidseitig an-
schließende Seitenwänden des Unterteils 3. In Viorder-
ansicht gemäß einer Blickrichtung parallel zur Einschub-
richtung 20 erscheint die Öffnung 17 mit einer rechtek-
kigen Form und einer Höhe 68.
[0056] Die Seitenwände 8 des kappenartigen Griffs

bzw. Oberteils 2 des Stempels 1 als auch eine Vorder-
wand 69 des Oberteils 2 weisen einen unteren Rand 70
bzw. 71 auf, der in der Stellung gemäß Fig. 15 unterhalb
der Öffnung 17 in dem Unterteil 3 verläuft. Über die ge-
samte Breite der Vorderwand 69 des Oberteils 2 erstreckt
sich ein Fenster 72 das sich in den beiden Seitenwänden
8 über eine Tiefe 73 fortsetzt. Ebenso wie die Öffnung
17 in dem Unterteil 3, weist das Fenster 72 in dem Ober-
teil 2 in Vorderansicht, das heißt mit Blickrichtung parallel
zur Einschubrichtung 20, eine rechteckige Form auf, wo-
bei eine Höhe 74 des Fensters 72 einen Wert hat der
zumindest gleichgroß wie die Höhe 68 der Öffnrung 17
ist. Gemäß der in Fig. 15 gezeigten Grundstellung des
Stempels 1, das heißt jener Stellung in der sich der Ober-
teil 2 bzw. der Griff des Stempels 1 in seiner relativ zu
seinem Unterteil 2 maximal nach oben verschobenen
Stellung befindet, befindet sich das Fenster 72 relativ zu
der Öffnung 17 in dem Unterteil 3 in einer Position die
höher liegt als die Öffnung 17, sodass die Öffnung 17
durch die Vorderwand 69 des Oberteils 2 zumindest teil-
weise verdeckt ist. Somit ist in den gezeigten Grundstel-
lung des Stempels 1 ein Entnehmen des Stempelkissens
10 durch die Öffnung 17 hindurch nicht möglich. Um das
Stempelkissens 10 entnehmen zu können, ist es erfor-
derlich, dass der Oberteil 2 relativ zu dem Unterteil 3
soweit nach unten verschoben wird, dass das Femster
72 relativ zu der Öffnung 17 wie nachfolgend in Fig. 16
dargestellt ausgerichtet wird. Um die Tragevorrichtung
11 mit dem Stempelkissen 10 aus dem Unterteil 3 des
Stempels 1 ungehindert entnehmen bzw. wieder einsetz-
ten zu können, ist an dem Oberteil 2 eine Sperre 75 bzw.
ein Riegel vorgesehen, der mit einem entsprechenden
Anschlag 76 (Fig. 17) in Eingriff gebracht bzw. fixiert wer-
den kann. Die Sperre 75 bzw. der Anschlag 76 sind vor-
zugsweise in der Vorderwand 69 des Oberteils 2 bzw.
an der Vorderwand 49 des Unterteils 3 angeordnet.
[0057] Zum Kissenwechsel muss das Oberteil 2 relativ
zum Unterteil 3 ausgerichtet werden, so dass das Fen-
ster 72 des Oberteils mit der Öffnung 17 des Unterteils
zur Deckung kommt. Da aus Gründen eines kompakten
Aufbaus des Stempels 1 die Höhe 74 des Fensters 72
bevorzugt nur geringfügig größer ist, als die Höhe 68 der
Öffnung 17, erfordert dieses Ausrichten unter Umstän-
den einiges an Manipulationsaufwand, insbesondere für
ungeübte Bediener, die einen Kissenwechsel nur sehr
selten durchführen. In einer Weiterbildung kann daher
der Riegel 76 ein Führungsprofil 120 aufweisen, welches
an einem entsprechenden Anschlag 76 des Unterteils 3
entlang- bzw. abgleitet, wie dies in Fig. 23 dargestellt ist.
Somit ist es möglich, durch Verschieben 121 des Riegels
75 und damit des Führungsprofils 120 in Richtung quer
zur Bewegungsrichtung des Oberteils 2, eine Bewegung
des Oberteils nach unten zu erreichen. Das Maß der Re-
lativbewegung entspricht dabei genau dem Maß, um das
das Oberteil 2 verschoben werden muss, um die Öffnung
17 im Unterteil 3 mit dem Fenster 72 im Oberteil 2 zur
Deckung zu bringen. Das Führungsprofil 120 des Unter-
teils weist zumindest einen, in Relation zur Verschiebe-
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richtung 121 des Riegels 75 geneigten Bahnabschnitt
122 auf, wobei die Steigung des Bahnabschnitts derart
gewählt ist, dass der Verschiebeweg 123 des Riegels 75
in eine entsprechende Relativbewegung des Oberteils 2
umgesetzt wird, um das Oberteil um den Abstand 124
zur Freigabe der Öffnung 17 durch das Fenster 72 nach
unten zu bewegen. Das Führungsprofil weist ferner eine
Rastposition 125 auf, in der der Anschlag 76 des Unter-
teils 3 im Führungselement 120 des Riegels 75 in einer
Ruhestellung verharren kann und somit auch das abge-
senkte Oberteil 2 in seiner Stellung gehalten wird, wo-
durch ein Austausch der Tragevorrichtung 11 einfach
möglich ist.
[0058] Zum Wechsel der Tragvorrichtung wird der Rie-
gels 75 seitwärts verschoben 121, wodurch der Anschlag
76 in Kontakt mit dem ansteigenden Bahnabschnitt 122
kommt und somit der Oberteil 2 relativ zum Unterteil 3
nach unten bewegt wird. Nach Ende des Wegs 123 des
Bahnabschnitts 122 gelangt der Anschlag 76 nach Über-
schreiten des Scheitelpunkts des Bahnabschnitts in die
Rastposition 125 des Führungsprofils, wodurch die Po-
sition des Oberteils in Relation zum Unterteil gehalten
wird, insbesondere liegt nun das Fenster 72 des Ober-
teils über der Öffnung 17 des Unterteils, wodurch die
Tragvorrichtung entnommen werden kann. Nach Durch-
führung des Tausches wird der Riegel in die Ausgangs-
position zurückbewegt, oder entsprechend der vorheri-
gen Bewegungsrichtung weiterbewegt, wodurch das
Oberteil wieder nach oben in seine Ausgangsposition be-
wegt wird, da der Anschlag 76 nun auf einem absteigen-
den Bahnabschnitt 122 abgleitet.
[0059] Die Fig. 16 zeigt den Stempel 1 gemäß Fig. 15
mit dem teilweise aus dem Unterteil 3 ausgezogenen
Stempelkissen 10 bzw. ausgezogener Tragevorrichtung
11 perspektivisch dargestellt. In Fig. 17 ist der Stempel
in der Stellung gemäß Fig. 16 geschnitten dargestellt.
Wie deutlicher aus Fig. 16 zu erkennen, ist an der Tra-
gevorrichtung 11 eine Klammer 77 befestigt. Die äußere
Form der Klammer 77 ist im Wesentlichen U-förmig und
entspricht insbesondere der Öffnung 17 in dem Unterteil
3 mit an den seitlichen Endbereichen angeordneten Grif-
fen 78. Deren Erstreckung parallel zu der Einschubrich-
tung 20 entspricht der Tiefe 67 der Öffnung 17 in dem
Unterteil 3. Einander zugewandte Seiten der beiden Grif-
fe 78 der Klammer 77 sind an Schmalseiten der Trage-
vorrichtung 11 vorzugsweise durch Rastverbindungen
mit der Tragevorrichtung 11 verbunden. Die Form der
Klammer 77 ist vorzugsweise komplementär zu der Öff-
nung 17 in dem Unterteil 3 ausgebildet. In der eingescho-
benen Stellung wird durch die Klammer 77 die Öffnung
17 somit vollständig verschlossen. Andererseits ermög-
licht das Vorsehen der Klammer 77 sobald das Fenster
72 des Oberteils 2 auf die Öffnung 17 des Unterteils 3
ausgerichtet ist, ein bequemes Erfassen und Entnehmen
der Tragevorrichtung 11 mit dem Stempelkissen 10 aus
dem Stempel 1.
[0060] Da zum aufeinander Ausrichten von Fenster 72
und Öffnung 17 zunächst eine Relativverstellung zwi-

schen dem Oberteil 2 relativ zu dem Unterteil 3 erforder-
lich ist, die gleichzeitig wegen der Bewegungskopplung
zwischen dem Oberteil 2 und dem Druckplattenträger 4
über dessen Achszapfen 6 ein Absenken des Druckplat-
tenträgers 4 in Richtung der Vertikalführung 7 bewirkt,
wird das Stempelkissen 10 von dem sonst in der Grund-
stellung des Stempels 1 wirkenden Anpressdruck der
Stempelplatte 5 entlastet und diese von einander um eine
Distanz 79 abgehoben (Fig. 17). Die Distanz 79 ent-
spricht im Wesentlichen der relativen Verschiebung, die
erforderlichen ist, um das Fenster 72 in dem Oberteil 2
zu der Öffnung 17 in dem Unterteil 3 auszurichten. Der
in der Ausgangsstellung (Fig. 15) wirkende Reibungswi-
derstand zwischen der Stempelplatte 5 und dem Stem-
pelkissen 10 wird somit aufgehoben und kann die Trag-
vorrichtung 11 mit dem Stempelkissen 10 mit einem ent-
sprechend geringen Kraftaufwand entnommen bzw. wie-
der eingesetzt werden.
[0061] Die Fig. 18 zeigt die Tragevorrichtung 11 des
Stempelkissens 10 mit der Klammer 77 gemäß Fig. 16
in Draufsicht. In der Fig. 19 sind die Tragevorrichtung 11
und die Klammer 77 in voneinander getrennter Lage dar-
gestellt. Die einander zugewandten Seiten der beiden
Griffe 78 der Klammer 77 sind mit einem zahnstangen-
artigen Zahnprofil 80 versehen. Dementsprechend sind
in den, den langen Schmalseiten der Tragevorrichtung
11 benachbarten Bereichen der kürzeren Schmalseiten
zu den Zahnprofilen 80 der Klammer 77 komplementäre
Zahnprofile 81 ausgebildet. Die Zahnprofile 80, 81 sind
vorzugsweise mit zu dem Boden 37 der Tragevorrichtung
11 senkrecht gerichteten Flanken ausgebildet. Dement-
sprechend können die Zahnprofile 80 der Klammer 77
relativ zu den Zahnprofilen 81 der Tragevorrichtung 11
in einer Richtung senkrecht zu dem Boden 37 gegenein-
ander verschoben werden. Das Befestigen der Klammer
77 an der Tragevorrichtung 11 erfolgt somit in dem die
beiden Zahnprofile 80 an die, dem Boden 37 der Trage-
vorrichtung 11 entsprechenden Enden der Zahnprofile
81 herangeführt werden und die Zahnprofile 80 der Klam-
mer 77 in die Zahnprofile 81 der Tragevorrichtung 11
hinein geschoben werden. Zum Austausch des Stempel-
kissens 10 bzw. der Tragevorrichtung 11 wird diese mit
Hilfe der Klammer 77 aus dem Unterteil 3 des Stempels
1, wie in Fig. 16 dargestellt, in Richtung der Ausschub-
richtung 19 herausgezogen. Sodann wird die Klammer
77 von der Tragevorrichtung 11 gelöst und mit einer neu-
en Tragevorrichtung 11 zusammengefügt, die sodann
entsprechend der Einschubrichtung 20 mit Hilfe der
Klammern 77 in dem Unterteil 3 des Stempels 1 einge-
setzt wird, bis Klammer 77 die Öffnung 17 verschließt
bzw. an dieser anliegt. In der Fig. 19 ist ferner die als
Fase 101 ausgebildete Kante zwischen dem Boden 37
und der kurzen Schmalseite der Tragvorrichtung 11 dar-
gestellt. Diese Fase kann bspw. dazu dienen, ein fehler-
haftes Einsetzen zu verhindern, da die Tragvorrichtung
nur korrekt ausgerichtet, also mit der korrekten Orientie-
rung des Stempelkissens im Bezug zur Stempelplatte,
in die Aufnahmevorrichtung bzw. in die Lade eingesetzt
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werden kann. Durch eine Codierung der Fase, also bspw.
durch unterschiedliche Fasenwinkel bzw. Fasenbreiten,
kann eine Tragvorrichtung gebildet werden, die sich spe-
zifisch für unterschiedliche Stempelvarianten konfigu-
riert werden kann. Bevorzugt werden beide Fasen die-
selbe grundlegende Geometrie aufweisen, zusätzliche
Codierungen sind bspw. dadurch gebildet, dass die Fase
eine größere Breite und/oder einen größeren Neigungs-
winkel aufweist, sodass die Tragvorrichtung immer auch
noch in einen Stempel mit dem grundlegenden komple-
mentären Profil eingesetzt werden kann, solange die
Kompatibilität des Stempelkissens gegeben ist. Die Fase
hat aber auch den Vorteil, dass die Tragvorrichtung in
einem Stempel einsetzbar ist, dessen Aufnahmevorrich-
tung bzw. Lade keine derartige Gegenfase aufweist, da
der durch die Fase fehlende Materialteil nicht störend in
Erscheinung tritt.
[0062] Die Fig. 20 zeigt ein alternatives Ausführungs-
beispiel einer Tragevorrichtung 11 eines Stempelkissens
10 für den Stempel 1 gemäß Fig. 15. Bei dieser Trage-
vorrichtung 11 sind - benachbart zu einer der langen
Schmalseiten - an den beiden kurzen Schmalseiten die
Griffe 78 einstückig mit der Tragevorrichtung 11 ausge-
bildet. Die Tragevorrichtung 11 gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel erscheint in einer bezüglich des Bodens
37 senkrecht gerichteten Draufsicht T-förmig. Die sol-
cher Art seitlich abstehenden Griffe 78 erlauben ein be-
quemes und sicheres Ergreifen der Tragevorrichtung 11
durch das Fenster 72 des Griffs bzw. Oberteils 2 hin-
durch. Bei dieser Ausbildung wird bei einem Kissen-
tausch die gesamte Tragvorrichtung 11 getauscht, inklu-
sive der zum leichteren Greifbarkeit vorhandenen Griff-
stücke 78.
[0063] Die Fig. 21a bis c zeigen ein weiters Ausfüh-
rungsbeispiel einer Tragevorrichtung 11 für ein Stempel-
kissen 10 nach Fig. 18. Die Klammer 77 aus Fig. 18 weist
nun zusätzliche eine Abdeckung 84 auf, welche mit der
Klammer über ein stegartiges Verbindungsmittel verbun-
den ist und die im, auf die Tragvorrichtung 11 aufgesteck-
ten Zustand, das Stempelkissen 10 vollständig abdeckt.
Durch diese Abdeckung wird ein zuverlässiger Berüh-
rungsschutz und damit ein Schutz vor Verschmutzung
gewährleistet, ferner kann diese Abdeckung 84 die Trag-
vorrichtung derart dicht abschließen, dass eine Trans-
portverpackung geschaffen wird, die ein Austrocknen
des Stempelkissens vor dem eigentlichen Einsatz ver-
hindert. Dazu kann an der Berandung der Abdeckung 84
die dem Stempelkissen 10 zugewandt ist, ein Dichtmittel
angebracht sein. Die Klammer 77 mit der Abdeckung 84
wird bei der Herstellung auf die Tragvorrichtung 11 in
einer Aufsteckrichtung 88 aufgesetzt, wobei die Klammer
77, insbesondere die Griffe 78 mit den angeformten
Zahnprofilen 80, in entsprechend komplementäre Zahn-
profile 81 der Tragvorrichtung 11 eingeschoben wird. Da
der die Griffe 78 verbindende Steg bei dieser Weiterbil-
dung entfällt, sind an der, der kurzen Schmalseite der
Griffe benachbarten langen Schmalseite der Tragvor-
richtung 11, zusätzliche Führungsprofile angeordnet,

wobei ein Führungsprofil 86 der Klammer in ein entspre-
chend gegengleiches Führungsprofil 87 der Tragvorrich-
tung 11 eingreift und somit die Klammer 77 und damit
die Abdeckung 84 auf der Tragvorrichtung 11 fixiert. In
einer Weiterbildung kann auf die Zahnprofile 80 der Griffe
78 verzichtet werden, da das Führungsprofil 86, 87 eine
ausreichende mechanische Stabilität und Fixierung der
Griffe 78 an der Tragvorrichtung bietet. Vor dem Einset-
zen der Tragevorrichtung 11 in den Stempel 1 nach Fig.
15 wird die Abdeckung an der, den Griffen 78 gegen-
überliegenden langen Schmalseite soweit angehoben,
bis die Abdeckung entlang dem als Sollbruchstelle 85
ausgebildeten Verbindungsmittel von der Klammer 77
abbricht und das Stempelkissen 10 frei zugänglich
macht. Das stegartige Verbindungsmittel kann aber auch
durch eine Einschnürung bspw. in der Form eines Film-
scharniers ausgebildet sein, wodurch die Abdeckung
ggf. durch Abreißen bzw. Abschneiden von der Klammer
getrennt werden kann. Die Tragvorrichtung wird dann in
den Stempel 1 eingesetzt, wie dies zuvor bei Fig. 15 be-
schrieben wurde. Fig. 21b zeigt dazu einen Detailbereich
der Klammer 77. Die Abdeckung 84 ist über ein stegar-
tiges Verbindungsmittel mit dem Griff 78 verbunden, wel-
ches bei Abheben der Abdeckung 84 wie beschrieben
bricht bzw. getrennt wird und somit eine Abtrennung der
Abdeckung von den Griffen 78 ermöglicht. Die Griffe 78
verbleiben durch die Führung in den Zahnprofilen 80, 81
bzw. in den Führungsprofilen 86, 87 mit der Tragvorrich-
tung 11 verbunden und erlauben so ein bequemes Ein-
setzen in den Stempel 1.
[0064] Für einen Stempel 1 bei dem die Tragvorrich-
tung 11 in einer Lade 13 eingesetzt wird, bspw. einem
Stempel 1 nach einer in Fig. 1 bis 15 dargestellten Aus-
bildung, lässt sich die weitergebildete Tragvorrichtung
11 ebenso einsetzen, da sich die Klammer 77 vollständig
von der Tragvorrichtung abziehen lässt, in dem die Klam-
mer senkrecht zum Boden 37 der Tragvorrichtung relativ
zu den Zahnprofilen 80, 81 bzw. Führungsprofilen 86, 87
abgezogen 89 wird, wie dies in Fig. 21a dargestellt ist.
Die verbleibende Tragvorrichtung 11 lässt sich somit wie
zuvor beschrieben in die Lade 13 einsetzen. Mit dieser
Weiterbildung wird eine universelle Tragvorrichtung 11
geschaffen, die in vorteilhafter Weise für unterschiedlich
ausgebildete Stempel 1 einsetzbar ist, wobei die Trag-
vorrichtung durch sehr einfache Manipulationsschritte an
die Erfordernisse der jeweiligen Stempel angepasst wer-
den kann. In Kombination mit einer ggf. angebrachten
Fase 101, kann die Tragvorrichtung auch spezifisch auf
unterschiedliche Stempeltypen konfiguriert werden. Von
besonderer Bedeutung ist jedoch, dass nur ein Grundtyp
einer Tragvorrichtung, für eine Mehrzahl unterschiedli-
cher Stempeltypen eingesetzt werden kann, was ferti-
gungstechnisch und vor allem im Bereich der Ersatzteil-
logistik einen ganz entscheidenden Kostenvorteil mit
sich bringt.
[0065] Beim Wechsel des Stempelkissens bei einem
Stempel 1 nach Fig. 15 wird wie zuvor beschrieben, durch
eine Abwärtsbewegung des Oberteils 2 parallel zur Ver-
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tikalführung 7, der Druckplattenträger 4 mit der Stempel-
platte 5 um jenen Abstand von der Tragvorrichtung 11
entfernt der ausreicht, um die Stempelplatte 5 soweit zu
entlasten und vom Stempelkissen 10 abzuheben, dass
die Tragvorrichtung unter weitestgehender Vermeidung
eines Reibungswiderstandes aus dem Schacht 12 ent-
fernt werden kann. Fig. 22 zeigt nun eine weitere mögli-
che Ausbildung, um bei der Entnahme bzw. bei Einset-
zen der Tragvorrichtung 11, den Druckplattenträger 4
und damit die Stempelplatte 5 soweit abzusenken, dass
ein ungehindertes Ein- bzw. Ausschieben der Tragvor-
richtung 11 möglich ist, ohne dass der Oberteil 2 durch
Niederdrücken in eine Kissenwechselposition gebracht
werden muss. Die Öffnung 17 in der Vorderwand 49 ist
also auch dann zugreifbar, wenn sich der Oberteil 2 in
der Ruheposition befindet und die Stempelplatte 5 am
Stempelkissen 10 anliegt. Die Tragvorrichtung 11 dieser
Weiterbildung weist nun an ihren stirnseitigen Schmal-
seiten jeweils ein dazu parallel ausgerichtetes Führungs-
profil 110 auf, wobei das Führungsprofil ferner eine, be-
vorzugt jedoch zwei Rampen 111 aufweist. Diese Füh-
rungsprofile stellen somit auch ein Mittel zur Verringe-
rung des Anpressdrucks und zum Aufheben des Kon-
takts zwischen der Stempelplatte und dem Stempelkis-
sen dar. Die Rampen 111 sind an den stirnseitigen Enden
des Führungsprofils 111 angeordnet und überragen die
dem Boden 37 der Tragvorrichtung 11 gegenüberliegen-
de Flachseite. Ferner weisen die Rampen jeweils einen
ersten 112 und zweiten 113 Rampenabschnitt auf, deren
Steigung bspw. jener entspricht, die eine Rampe 115 ei-
nes Führungsprofils 114 des Druckplattenträgers auf-
weist. Beim Entnehmen der Tragvorrichtung gemäß der
Ausschubrichtung 19 wird die Tragvorrichtung 11 relativ
zum Druckplattenträger 4 verschoben, wobei der erste
Rampenabschnitt 112 des Führungsprofils 110 der Trag-
vorrichtung 11 an der Rampe 115 des Führungsprofils
114 des Druckplattenträgers 4 abgleitet und es somit zu
einer Bewegung des Druckplattenträgers parallel zur
Vertikalführung 7 kommt, insbesondere wird also die
Stempelplatte 5 vom Stempelkissen 10 wegbewegt, so
dass die Tragvorrichtung 11 im Wesentlichen ohne nen-
nenswerten Reibungswiderstand aus dem Schacht 12
ausgezogen werden kann. Beim Einsetzen liegen die
Verhältnisse genau umgekehrt. Der zweite 113 Rampen-
abschnitt der Tragvorrichtung 11 wird in Kontakt mit der
Rampe 115 des Druckplattenträgers 4 kommen und an
diesem abgleiten, wodurch es wiederum zu einer Rela-
tivbewegung des Druckplattenträgers parallel zur Verti-
kalführung 7 nach unten kommt und somit die Tragvor-
richtung eingeschoben werden kann. Wenn die Tragvor-
richtung 11 die Arbeitsposition erreicht, gleitet die Rampe
115 des Druckplattenträgers 4 am ersten Rampenab-
schnitt 112 der Tragvorrichtung 11 ab und der Druckplat-
tenträger 4 und damit auch die Stempelplatte 5 wird ge-
gen die Tragvorrichtung bewegt und die Stempelplatte
mit dem vorgegebenen Druck gegen das Stempelkissen
10 gedrückt.
[0066] Zur Erleichterung des Einschiebens kann bspw.

der zweite Rampenabschnitt 113 des Führungsprofils
110 der Tragvorrichtung 11 eine geringe Steigung auf-
weisen. Demgegenüber ist beim Ausschieben eine mög-
lichst schnelle Trennung von Stempelplatte 5 und Stem-
pelkissen 10 gewünscht, also dass eine geringe Ver-
schiebung der Tragvorrichtung 11 in Ausschubrichtung
20 zur Trennung von Stempelplatte und Stempelkissen
ausreicht, wodurch der erste Rampenabschnitt 112 eine
möglichst große Steigung aufweisen wird.
[0067] Zur Vereinfachung des Kissenwechsels weist
in einer Weiterbildung auch die Rückwand 50 des Unter-
teils 3 eine Öffnung 17 auf, wobei die beiden formglei-
chen Öffnungen 17, in der Vorder- und Rückwand, ein-
ander gegenüberliegen und somit einen durchgehenden
Schacht 12 ausbilden. Diese Ausbildung hat insbeson-
dere den Vorteil, dass ein Kissenwechsel von beiden Sei-
ten des Stempels 1 erfolgen kann. Beispielsweise kann
durch Einsetzen einer neuen Tragvorrichtung die einge-
legte Tragvorrichtung ausgestoßen werden ohne dass
dafür weitere Manipulationsvorgänge erforderlich sind.
In der eingeschobenen Position wird durch die wirkver-
bundene bzw. im Eingriff stehende Ausrichtung der Füh-
rungsprofile der Tragvorrichtung und der Druckplatte die
Tragvorrichtung in Position gehalten, da insbesondere
ein Verschieben der Tragvorrichtung aufgrund des Ge-
gendrucks durch die aufeinander ausgerichteten Ram-
pen 113, 115 verhindert.
[0068] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche
Ausführungsvarianten des Stempels 1, wobei an dieser
Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die spe-
ziell dargestellten Ausführungsvarianten derselben ein-
geschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kombina-
tionen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinan-
der möglich sind und diese Variationsmöglichkeit auf-
grund der Lehre zum technischen Handeln durch gegen-
ständliche Erfindung im Können des auf diesem techni-
schen Gebiet tätigen Fachmannes liegt. Es sind also
auch sämtliche denkbaren Ausführungsvarianten, die
durch Kombinationen einzelner Details der dargestellten
und beschriebenen Ausführungsvariante möglich sind,
vom Schutzumfang mit umfasst.
[0069] In den Fig. 24 bis 35 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel für eine erfindungsgemäße Lösung be-
schrieben und dargestellt, bei dem die Tragevorrichtung
11 direkt durch ein Stempelkissen 130 verwirklicht ist,
d.h.; dass das Stempelkissen 130 als Tragevorrichtung
11 ausgebildet ist und ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt
in den Schacht 12 des Stempels 1 eingesetzt wird, wo-
durch ein zusätzliches Element, insbesondere die Lade
13, wie in den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispie-
len gezeigt, entfallen kann. Selbstverständlich ist es auch
möglich, dass diese Bauform der erfindungsgemäßen
Lösung über eine Lade 13, in der das Stempelkissen 130
eingelegt wird, wie dies in den Figuren 1 bis 23 beschrie-
ben ist, verwirklicht werden kann.
[0070] In den Fig. 24 bis 28 ist das Stempelkissen 130,
welches die Tragevorrichtung 11 ausbildet, schematisch
dargestellt, wobei das Stempelkissen 130 für einen
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selbst färbenden Stempel 1 ausgebildet ist und in einem
Gehäuse 131 bzw. in der Tragvorrichtung 11 zumindest
ein Kissen 132 zur Aufnahme von Farbe angeordnet ist,
und bevorzugt an der Tragevorrichtung 11 Mittel in Form
von Nuten 133 und/oder Erhebungen 134 für die Fixie-
rung in dem Stempel 1 angeordnet sind. Das Stempel-
kissen 130 ist aus dem bevorzugt rechteckförmigen Ge-
häuse 131 gebildet, welches aus einer Grundplatte 135,
zwei Längsflächen 136 und zwei Seitenflächen 137 ge-
bildet ist, sodass über die nicht geschlossene Fläche des
Gehäuses 131 das Kissen 132, wie mit einem Pfeil an-
gedeutet, eingesetzt werden kann, an der die Druckplatte
bzw. Stempelplatte 5 zur Aufnahme vom Farbe in der
Ruhestellung des Stempels 1 bei eingesetzten Stempel-
kissen 130 anliegt. Für die Fixierung des Kissens 132
sind innerhalb des Gehäuses 131 Vorsprünge, Rastele-
mente oder dergleichen angeordnet.
[0071] Die Dimensionierung des Stempelkissens 130
wird bevorzugt derart ausgelegt, dass diese in bereits
zum Stand der Technik zählenden selbst färbenden
Stempel 1 gleicher Bauart, wie sie beispielsweise in der
Beschreibungseinleitung beschrieben sind, verwendet
werden können. Bei der erfindungsgemäßen Lösung ist
das Stempelkissen 130 für einen selbst färbenden Stem-
pel 1, welcher nachstehend noch genauer beschrieben
wird, ausgebildet, wobei an den Seitenflächen 137 der
Tragevorrichtung 11 jeweils ein Griffelement 138 zum
seitlichen Festhalten und Herausziehen der Tragevor-
richtung 11 bzw. des Stempelkissens 130 aus einem aus
mehreren ineinander verschiebbaren Teilen gebildeten
Stempel 1 angeordnet ist, wobei die Griffelemente 138
zum Einführen in eine Ausnehmung 139 eines Unterteils
3 des Stempels 1 ausgebildet sind und diese die Außen-
fläche 140 des Unterteils 3 nicht überragen, sodass ein
Oberteil 2 des Stempels 1 über die Ausnehmung 139 mit
den im Unterteil 3 eingeführten Griffelementen 138 ver-
schiebbar ist.
[0072] Bevorzugt werden die Griffelemente 138 über
ein Befestigungsmittel 141 an den Seitenflächen 137 fi-
xiert, wobei hierzu beispielsweise an den Seitenflächen
137 zumindest eine Nut 142 angeordnet ist und am Grif-
felement 138 dazu korrespondierend zumindest ein Vor-
sprung 143. Die Nuten 142 an den Seitenflächen 137
werden bevorzugt in einer Richtung gesperrt, sodass die
Vorsprünge 143 des Griffelementes 138 nur in einer be-
stimmten Richtung und nur bis zu der Sperre in die Nuten
142 geschoben werden, wie dies in Fig. 35 ersichtlich
ist. Dabei kann sich das Griffelement 138 über den Eck-
bereich erstrecken, wobei bevorzugt an der Längs- und
Seitenfläche 136 und 137 zumindest ein Befestigungs-
mittel 141 angeordnet ist, sodass ein sicherer und fester
Halt des Griffelements 138 an der Tragevorrichtung 11,
insbesondere dem Gehäuse 131, erreicht wird. Bei sym-
metrischer Ausgestaltung des Stempelkissens 130 ist es
möglich, die Griffelemente 138 in jedem Eckbereich zu
befestigen, wobei zum Einsatz in einen Stempel 1 die
Griffelemente 138 in den Eckbereichen derselben
Längsfläche 136 angeordnet sind. Bei Abnutzungser-

scheinungen kann der Benutzer die Griffelemente 138
jedoch an den gegenüberliegenden Nuten 142 anbrin-
gen und das Stempelkissen 130 somit um 180° gedreht
einsetzen.
[0073] Die Griffelemente 138 sind derart ausgebildet,
dass sie die Tragevorrichtung 11 bzw. das Gehäuse 131
an den Seitenflächen 137 überragen und an der Vorder-
seite, insbesondere der Längsfläche 136, bündig mit die-
ser abschließen. Korrespondierend hierzu sind im Un-
terteil 3 des Stempels 1 Ausnehmungen 139 notwendig,
wie nachstehend noch genauer beschrieben. Die vor-
springenden Griffelemente 138 und das Unterteil 3 , ins-
besondere die Ausnehmung 139 im Unterteil 3, sind der-
art aufeinander abgestimmt, dass bei eingesetztem
Stempelkissen 130 die Außenflächen 140 am Unterteil
3 des Stempels 1 annähernd bündig mit der Vorderseite
der Tragvorrichtung 11 und den Griffelementen 138 ab-
schließen, sodass bei einem Stempelvorgang der Ober-
teil 2, wie aus dem Stand der Technik bekannt, über den
Unterteil 3 geschoben werden kann.
[0074] Zur besseren Entnahme der Tragvorrichtung 11
bzw. des Stempelkissens 130 sind an den Griffelemen-
ten 138, insbesondere an deren Oberfläche, Einkerbun-
gen, Vorsprünge, Rillen oder dergleichen angeordnet,
um ein Abrutschen beim Herausziehen aus dem Stempel
1 zu verhindern. Es ist auch möglich, dass eine Breite
144 der Griffelemente 138 eine Breite 145 der Seitenflä-
che 137 bzw. des Gehäuses 131 der Tragvorrichtung 11
überragt, sodass eine größere Angriffsfläche für den Be-
nutzer geschaffen wird.
[0075] Durch die Anordnung von abnehmbaren Griff-
elementen wird erreicht, dass bei der Verwendung des
Stempelkissens 131 in anderen älteren Typen eines
selbst färbenden Stempels 1 diese abgenommen wer-
den können und somit das Stempelkissen eingesetzt
werden kann, wodurch in vorteilhafter Weise eine Ab-
wärtskompatibilität erreicht wird. Selbstverständlich ist
es auch möglich, dass nur ein Griffelement 138 ange-
ordnet wird, welches sich von einer Seitenfläche 137
über eine Längsfläche 136 zur weiteren parallel verlau-
fenden Seitenfläche 137 erstreckt, sodass wiederum ein
seitliches Angreifen des Stempelkissen 131 mit zwei Fin-
gern möglich ist. Ebenso kann die Tragevorrichtung 11
mit dem Griffelement 138 einteilig, also als einteiliger
Spritzgussteil, ausgebildet sein, wobei eine derartige
Ausbildung keine Abwärtskompatibilität aufweist und die
Griffelemente 138 nicht abnehmbar sind.
[0076] Wesentlich bei der Ausbildung mit seitlich an-
geordneten Griffelementen 138 ist, dass diese im einge-
setzten Zustand die Außenfläche 140 des Unterteils 3
nicht überragen, sodass ein Ineinanderschieben des Un-
ter- und Oberteils 3 und 2, also ein Stempelvorgang,
möglich ist.
[0077] Darüber hinaus sind an der Seitenfläche 137
der Tragevorrichtung 11 aus dem Stand der Technik be-
kannte Mittel bevorzugt in Form von Nuten 133 und/oder
Erhebungen 134 für die Fixierung in einem Stempel 1
angeordnet. Diese Anordnung an den Seitenflächen 137
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ermöglicht die Fixierung des Stempelkissens 130 in äl-
teren zum Stand der Technik zählenden selbst färbenden
Stempeln 1, wodurch eine Abwärtskompatibilität gege-
ben ist. Nachteilig bei einem derartigen, an den Seiten-
flächen 137 angeordneten Befestigungssystem ist, dass
das Stempelkissen 130 nur in horizontaler Ebene fixiert
wird. Um eine bessere Fixierung des Stempelkissens
130 im Stempel 1 zu erreichen, ist über zumindest einen
Teilbereich einer Seitenfläche 137 der Tragevorrichtung
11 eine winkelig verlaufende Fläche 146 angeordnet, an
der ein Mittel zum Fixieren in einem Stempel 1 positioniert
ist. Das Mittel wird beispielsweise wiederum durch Nuten
133 und/oder Erhebungen 134, wie sie auch an den Sei-
tenflächen 137 eingesetzt werden, gebildet. Durch die
winkelige Anordnung wird erreicht, dass gleichzeitig eine
Horizontal- und Vertikalkraft über den in die Nuten 133
hineinragenden Vorsprung bzw. Erhebungen 134 aus-
geübt wird. Somit kann das Stempelkissen 130 beim An-
liegen einer Druckplatte bzw. der Stempelplatte 5 nicht
mehr in vertikaler und horizontaler Richtung verschoben
werden. Der Winkel der Fläche 146 beträgt bevorzugt
45° zur Grundfläche.
[0078] Man kann also sagen, dass der Unterschied zu
dem aus dem Stand der Technik bekannten Stempelkis-
sen 130 für selbst färbende Stempel 1 darin liegt, dass
die Anordnung der Griffelemente 138 an den Seitenflä-
chen 137 erfolgt und die Mittel zum Befestigen des Stem-
pelkissen 130 in dem Stempel 1 nunmehr über eine win-
kelig verlaufende Fläche 146 erfolgt, wodurch eine
Druckerzeugung in horizontaler und vertikaler Richtung
auf das Gehäuse 131 des Stempelkissen 130 erzielt wird.
[0079] Um ein derartiges Stempelkissen 130 einsetz-
ten zu können, ist es notwendig, den Stempel 1, wie in
den Fig. 29 bis 36 gezeigt, zur Aufnahme des Stempel-
kissens 130 entsprechend auszubilden, wobei nur mehr
die wesentlichsten Teile und Unterschiede beschrieben
werden. Der Stempel 1 ist mit einem schwenkbaren
Druckplattenträger 4 mit einer Stempelplatte 5 und mit
einer Aufnahmeeinrichtung in Form eines Schachtes 12
für eine auswechselbare Tragvorrichtung 11 bzw. eines
Stempelkissens 130 ausgestattet. Der Druckplattenträ-
ger 4 und die Aufnahmeeinrichtung sind in dem Unterteil
3 angeordnet, wobei der Druckplattenträger 4 in vertika-
ler Richtung von einer an dem Stempelkissen 130 mit
einem Anpressdruck anliegenden Ausgangsstellung -
Fig. 29 - in eine Stellung für das Erzeugen eines Stem-
pelabdrucks (Stempelstellung, nicht dargestellt) verstell-
bar ist, wobei in der Stempelstellung die Stempelplatte
5 gegen eine Aufstandsfläche gepresst wird und somit
einen Abdruck der Stempelplatte 5 erzeugt. Die Aufnah-
meeinrichtung ist zumindest durch einen quer zu der ver-
tikalen Richtung verlaufenden Schacht 12 gebildet, in die
das Stempelkissen 130 bzw. die Tragevorrichtung 11
eingeschoben wird. Dabei ist es möglich, dass entspre-
chende Führungsstege, Einkerbungen, usw. angeordnet
sein können.
[0080] Damit das zuvor beschriebene Stempelkissen
130 verwendet werden kann, ist es notwendig, dass der

Unterteil 3 zur Aufnahme und Fixierung des Stempelkis-
sens 130 ausgebildet wird. Hierzu ist im Schacht 12 über
zumindest einen Teilbereich einer Seitenfläche 147 des
Unterteils 3 eine winkelig verlaufende Fläche 148 ange-
ordnet, an der ein Mittel, insbesondere Erhebungen 149
und/oder Nuten 150, zum Fixieren eines eingeschobe-
nen Stempelkissens 130 positioniert ist. Die Mittel sind
dabei korrespondierend zu den Mitteln, insbesondere
den Erhebungen 133 und Nuten 134, am Stempelkissen
130 ausgebildet, sodass beim Einschieben des Stem-
pelkissens 130 dieses vor dem Herausfallen geschützt
und gleichzeitig in der exakten Position gehalten wird,
da von dem Mittel, insbesondere den Erhebungen 134,
149 und Nuten 133, 150 eine vertikale und horizontale
Kraft auf die winkelige Fläche 146 des Stempelkissens
130 ausgeübt wird. Damit wird auch verhindert, dass sich
die Stempelplatte 5 in Ruhestellung durch kraftschlüssi-
ges Anliegen am Stempelkissen 130 in horizontaler Rich-
tung verschieben kann. Durch die Ausbildung des Win-
kels für die winkelige Flache 146, 148 im Schacht 12 und
an dem Stempelkissen 130 kann auch noch auf die Kraft-
einwirkung Einfluss genommen werden, d.h., dass bei
einem flacheren Winkel mehr Kraft in horizontaler Rich-
tung ausgeübt wird, wogegen bei einem steileren Winkel
die vertikale Kraft Oberhand nimmt. Grundsätzlich ist
hierzu zu erwähnen, dass die winkelige Ausbildung der
Fläche 146, 148 im Schacht 12 als auch an dem Stem-
pelkissen 130 nicht über die gesamte Seitenfläche 137
und 147 verlaufen muss. Es genügt, wenn lediglich ein
Teilbereich derart ausgebildet ist. Hierbei ist es jedoch
erforderlich, dass immer der Anfangsbereich der Seiten-
fläche 137 und 147 winkelig ausgebildet wird, damit das
Stempelkissen 130 eingeschoben werden kann und
nicht mit den rechtwinkelig verlaufenden restlichen Teil-
bereichen an der winkeligen Fläche 137 und 147 anstößt.
[0081] Damit jedoch das Stempelkissen 130 mit den
seitlich angeordneten Griffelementen 138 verwendet
werden kann, sind im Schacht 12 des Unterteils 3 bzw.
am Unterteil 3 selbst an zwei Seitenflächen 147 die Aus-
nehmungen 139 zum Einführen der Griffelemente 138
des Stempelkissens 130 und zum seitlichen Festhalten
und Herausziehen des Stempelkissens 130 angeordnet.
Wie ersichtlich, sind die Ausnehmungen 139 in der Sei-
tenwand bzw. Seitenfläche 147 des Unterteils 3 ange-
ordnet. Die Tiefe bzw. Länge und Breite der Ausnehmung
139 korrespondiert mit der Größe der Griffelemente 138,
sodass diese sicher in der Ausnehmung 139 eingeführt
werden können.
[0082] Wesentlich ist hierbei, dass korrespondierend
zu der Ausnehmung 139 im Unterteil 3 der Oberteil 2
ausgebildet ist, d.h., dass der Oberteil 2 zumindest in
einem Teilbereich an den Seitenwänden 151 eine Öff-
nung bzw. Freistellung 152 aufweist, sodass in der Ent-
nahmestellung (Fig. 31 und 32) zum Tausch des Stem-
pelkissens 130 diese Öffnung bzw. Freistellung 152 den
seitlichen Zugang zu den Griffelementen 138 in den Aus-
nehmungen 139 der Seitenflächen 147 des Unterteils 3
freigibt. Bevorzugt weist der Oberteil 2 ein Fenster 72

29 30 



EP 2 591 920 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

auf, welches sich von einer Vorder- bzw. Rückwand 153
auf die Seitenwand 151 erstreckt und dort somit die Frei-
stellung 152 für den Zugang zu den Griffelementen 138
bildet. Somit ist es möglich, durch entsprechende Ver-
stellung des Oberteils 2, wie in den Fig. 31 und 32 er-
sichtlich, einen freien Zugriff auf die Griffelemente 138
zu erlangen. Befindet sich der Stempel 1 in Ruhestellung
gemäß Fig. 29 und 30 so ist das Fenster 72 gegenüber
dem Schacht 12 in entgegen gesetzter Richtung zur Auf-
standsfläche des Stempels 1 verschoben, wodurch ein
Herausziehen des Stempelkissens 130 nicht möglich ist,
da der untere Teil des Oberteils 2 bzw. des Fensters 72
das Stempelkissen 130 teilweise verdeckt. Wird der
Stempel 1 in die Stempelstellung gemäß Fig. 33 und 34
gebracht, so ist das Fenster 72 unterhalb des Stempel-
kissen 130 positioniert, wodurch wiederum ein Entneh-
men des Stempelkissens 130 verhindert wird.
[0083] Bei dem neuartigen erfindungsgemäßen Stem-
pel 1 mit dazugehörigen Stempelkissen 130 erfolgt ein
Stempelkissentausch derart, dass in der Ruhestellung
(Fig.29 und 30) das Fenster 72 im Oberteil 2, also der
untere Rand des Fensters 72, zumindest teilweise das
in dem Schacht 12 eingeführte Stempelkissen 130 über-
deckt, sodass der Oberteil in Richtung Unterteil 3 solange
verschoben wird, bis das Fenster 72 das Stempelkissen
130 vollständig frei gibt, wobei gleichzeitig der Druckplat-
teträger 4 bzw. die Stempelplatte 5 vom Stempelkissen
130 abgehoben wird. In dieser Stempeltauschposition
kann über ein auf der Vorder- oder Rückwand 153 an-
geordnetes Verriegelungssystem 154 der Oberteil 2 fi-
xiert werden, sodass der Benutzer den Stempel 1 loslas-
sen kann und die beiden ineinander Verschobenen Teile
in dieser Position gehalten werden. Anschließend ist es
möglich, über das Fenster 72 seitlich an die Griffelemen-
te 138 zu gelangen und durch diese das Stempelkissen
130 aus dem Unterteil 3 durch das Fenster 72 des Ober-
teils 2 nach außen zu ziehen, wie in Fig. 32 angedeutet.
Da die Griffelemente 138 seitlich angeordnet sind,
braucht der Benutzer nur zwei Fingern zum Tausch des
Stempelkissens 130, wobei durch diese Anordnung der
Griffelemente 138 der Benutzer automatisch einen Druck
auf diese ausübt und das Stempelkissen 130 sicher zwi-
schen den beiden Fingern gehalten wird. Damit wird zu-
dem ein direkter Kontakt mit dem in Farbe getränkten
Speichermaterial im inneren des Gehäuses 131 beim
Herausnehmen des Stempelkissens 130 verhindert.
Durch Freigabe des Verriegelungssystems 154 kann der
Oberteil 2 wieder in seine Ruhestellung zurück gleiten
und der Stempeltauschvorgang ist abgeschlossen.
[0084] Weiters kann der Unterteil 3 mehrteilig ausge-
bildet sein, wobei unterschiedliche Materialien für die ver-
schiedensten Teile 155, 156 eingesetzt werden können,
insbesondere Hart-Kunststoff für die Formstabilität - Teil
155 - und Weich-Kunststoff - Teil 156 - für die Auflage
und Positionierung. Dabei ist bevorzugt ein Teil 156
transparent ausgebildet und wird in Form eines Fensters
eingesetzt. Dieser Teil 156 wird im Bereich der Auflage-
fläche verwendet, sodass für einen Stempelvorgang der

Benutzer durch den transparenten Teil 156 hindurch blik-
ken kann und somit den Stempel 1 exakt positionieren
kann, da der Benutzer in den Innenbereich des Stempels
1 hineinblicken kann. Dazu ist es möglich, dass im Be-
reich der Auflagefläche des Unterteils 3 Positioniervor-
sprünge 157 angeordnet sind.
[0085] Damit ein einfacheres Zusammenbauen des
Stempels 1 ermöglicht wird, ist es von Vorteil, wenn der
Oberteil 2 ebenfalls mehrteilig, wie in Fig. 35 dargestellt,
ausgebildet wird. Der Oberteil 2 weißt dazu eine abnehm-
bare Dekorplatte 158 auf, sodass der Oberteil 2 auf einer
Seite offen ist und somit leichter auseinander gezogen
werden kann, wodurch ein leichteres Aufsetzten auf den
Unterteil 3 erreicht wird. An der Dekorplatte 158 sind Be-
festigungsmitteln angeordnet, sodass diese einfach auf
den Oberteil 2 aufgedrückt werden kann und somit die-
sen verschließt. Gleichzeitig wird dadurch erreicht, dass
der Oberteil 2 nicht mehr auseinander gezogen werden
kann und dieser somit sicher auf den Unterteil 3 gehalten
wird.
[0086] Um eine optische Anpassung des Aussehen
bzw. der Farbgestaltung vornehmen zu können, können
unterschiedliche Dekorplatten 158 eingesetzt werden.
Zusätzlich kann an den Seitenwänden 151 ebenfalls eine
Dekorplatte 159 eingesetzt werden, die einfach über Be-
festigungsmitteln, insbesondere eine Schnappverbin-
dung, auf die Seitenwand 151 gepresst wird. Eine weitere
Dekorplatte 160 kann auf den Oberteil 2 befestigt wer-
den, wobei diese Dekorplatte 160 transparent ausgebil-
det wird. Damit kann der Benutzer unterhalb der Dekor-
platte 160 einen Stempelabdruck einlegen, sodass der
Benutzer erkennen kann, welcher Stempel 1 mit wel-
chem Stempelabdruck er vor sich hat.
[0087] In den Fig. 36 bis 38 ist das Verriegelungssy-
stem 154 im Detail dargestellt. Das Verriegelungssystem
154 ist zum Fixeren des Oberteils 2 und des Unterteils
3 zueinander notwendig, wobei nunmehr dieses für meh-
rere, insbesondere zwei, Positionen verwendet wird.
Hierzu ist ein auf der Außenseite des Oberteils 2 betä-
tigbarer Schiebehebel 161 angeordnet. Der Schiebehe-
bel 161 kann in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
in eine linke und rechte Position bewegt werden, wobei
in einer Position, insbesondere in der Linken, die Teile
des Stempels 1, insbesondere der Oberteil 2 und der
Unterteil 3, frei bewegt werden können, wogegen in der
weiteren Position in einer bestimmten Stellung der Ober-
teil 2 und der Unterteil 3 zueinander gesperrt werden.
Damit dies möglich ist, muss der Benutzer jedoch die
beiden Teile entsprechend zueinander positionieren, so-
dass der Schiebehebel 161 in die Sperr-Stellung, insbe-
sondere rechte Position, verschoben werden kann.
[0088] Um eine Verrastung des Oberteils 2 mit dem
Unterteil 3 zu ermöglichen, ist mit dem Schiebehebel 161
ein Verriegelungssystem gekoppelt, welches in einfa-
cher Form durch Vorsprünge 162 und Einkerbungen 163
gebildet ist. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist
der Schiebehebel 161 mit mehreren Vorsprüngen 162
versehen, die über Schlitze, nicht dargestellt ins innere
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des Oberteils 2 ragen. Am Unterteil 3 sind zwei Einker-
bungen 163 angebracht, in die bei entsprechender Stel-
lung des Schiebehebels 161 die Vorsprünge 162 eingrei-
fen und somit die beiden Teile zueinander sperren.
[0089] Dabei ist in Fig. 36 der Stempel 1 mit dem Ver-
riegelungssystem 161 in Ruhestellung gezeigt. Hierbei
sind die Vorsprünge 162 und Einkerbungen 163 nicht in
Eingriff, sodass mit dem Stempel 1 ein Stempelvorgang
durchgeführt werden kann. Möchte der Benutzer nun bei-
spielsweise das Stempelkissen 130 wechseln, so schiebt
dieser die beiden Teile, insbesondere den Oberteil 2 und
den Unterteil 3 ineinander und drückt gleichzeitig mit dem
Schiebehebel in die Sperrstellung, insbesondere in die
rechte Stellung, sodass beim Erreichen der Richtigen Po-
sition die Vorsprünge 162 in die erste Einkerbung 163
eingreift und der Schiebehebel 161 sich ganz nach au-
ßen, also nach rechts, verschieben lässt, wie dies in Fig.
37 dargestellt ist. Somit liegt nunmehr das Fenster 72
direkt vor dem Schacht 12 und der Benutzer kann ohne
Probleme das Stempelkissen 130 durch das Fenster 72
durch seitliches Angreifen der Griffelemente 138 heraus-
ziehen. Damit nunmehr der Stempel 1 wieder in die Ru-
hestellung oder in die Stempelstellung verschoben wer-
den kann, ist es erforderlich, dass der Schiebehebel 161
wieder in die andere Position, insbesondere in die linke
Position, verschoben wird, sodass die beiden Teile wie-
der frei zueinander verschoben werden können. Um nun-
mehr den Stempel 1 in eine Transportstellung bzw. Stem-
pelstellung zu fixieren, drückt der Benutzer den Oberteil
2 bis in die Stempelstellung, also ganz nach unten, und
schiebt den Schiebehebel 161 nach rechts, sodass die
Vorsprünge 162 wiederum in einer korrespondierenden
Einkerbung 163 einrastet, wie dies in Fig. 38 dargestellt
ist.
[0090] Damit die Positionen leichter erkannt werden,
ist es möglich, dass am Stempel 1 die einzelnen Positio-
nen gekennzeichnet werden. Hierzu kann in einfacher
Form entsprechende Markierungen aufgetragen bzw.
eingeprägt werden. Dies ist besonders dann von Vorteil,
wenn mehrere Positionen zum Fixieren möglich sind, so-
dass der Benutzer schneller die entsprechende Position
findet. Hierzu ist es beispielsweise möglich, dass am
Oberteil 2 ein entsprechendes Sichtfenster angebracht
wird, sodass der Benutzer die Markierungen am Unterteil
3 sehen kann.
[0091] Wesentlich hierbei ist, dass ein Stempel 1 mit
einem schwenkbaren Druckplattenträger 4 mit einer
Stempelplatte 5 und mit einer Aufnahmeeinrichtung für
eine auswechselbare Tragvorrichtung 11 eines Stempel-
kissens 130 verwendet wird, wobei der Druckplattenträ-
ger 4 und die Aufnahmeeinrichtung in einem Unterteil 3
angeordnet sind, und wobei der Druckplattenträger 4 in
vertikaler Richtung von einer an dem Stempelkissen 130
mit einem Anpressdruck anliegenden Ausgangsstellung
in eine Stellung für das Erzeugen eines Stempelabdrucks
verstellbar ist, und wobei die Aufnahmeeinrichtung zu-
mindest durch einen quer zu der vertikalen Richtung ver-
laufenden Schacht 12 gebildet ist, wobei ein Verriege-

lungssystem 161 zum Fixieren des Oberteils 2 und des
Unterteils 3 zueinander angeordnet ist, mit dem zumin-
dest zwei Positionen fixierbar bzw. sperrbar sind. Bei ei-
ner derartigen Lösung wird in vorteilhafter Weise erreicht,
dass in der Sperrsituation der Kraftangriffspunkt der
Sperre in der Stellung des Stempelkissenwechsels und
in der Transport- bzw. Stempelstellung immer am Feder-
boden am Gehäuse 131 ist, d.h., dass der Kraft der Fe-
der, die auf den Gehäuseboden wirkt und somit eine
Durchbiegung von diesem bewirkt, durch die den Sperr-
nocken, insbesondere den Vorsprüngen 162, in diesen
Bereich entgegen gewirkt und somit die Durchbiegung
minimiert wird.
[0092] Üblicher weise weisen die aus dem Stand der
Technik bekannten Stempeln 1 ein Verriegelungssystem
auf, bei dem jedoch nur eine einzige Position, insbeson-
dere die Position zum Stempelkissenwechsel fixiert bzw.
gesperrt werden kann bzw. ein weiteres Verriegelungs-
system an einer weiteren Position, insbesondere seitlich,
des Stempels für eine weitere Fixierung angeordnet wird.
[0093] Weiters ist in Fig. 39 ein Transportklammer 164
für einen selbst färbenden Stempel 1 dargestellt. Die
Transportklammer 164 hat die Aufgabe den Stempel 1,
insbesondere den Oberteil 2 und den Unterteil 3 zuein-
ander zu fixieren, wobei hierzu die kleinste mögliche Bau-
größe geschaffen werden soll, d.h., dass der Stempel 1
in die Stempelstellung, in der das Oberteil 2 vollständig
über den Unterteil 3 geschoben wurde, über die Trans-
portklammer 164 gehalten wird und somit die Stempel-
platte 5 von dieser abgedeckt wird, sodass beim Trans-
port keine Verschmutzung der anliegenden Gegenstän-
de entsteht und gleichzeitig die geringste Baugröße für
einen leichten Transport hergestellt wurde.
[0094] Hierzu wurde die Transportklammer 164 nun-
mehr derart ausgebildet, dass diese, nicht wie aus dem
Stand der Technik bekannt, mit dem Oberteil 2 in Ver-
bindung gebracht wird, sonder dieses in den Unterteil 3
einrastet. Dabei wird die Transportklammer 164 aus ei-
ner Bodenplatte 165 gebildet, an der an den Längsseiten
jeweils in gleicher Richtung eine Zunge 166, 167 hervor-
ragen, wobei eine Zunge 166 mit einem Verriegelungs-
element 168 versehen ist.
[0095] Das Verriegelungselement 168 ist beispiels-
weise derart ausgebildet, dass dieses im Endbereich
leicht in Richtung der weiteren Zunge 167 gebogen ist
und am Ende eine in Richtung der weiteren Zunge 167
erstreckende Rastnase 169 zum Eingriff in eine im Un-
terteil 3 angeordnete Rastvertiefung 170 angeordnet ist.
Um die Zunge 167 leichter aus der Verrastung lösen zu
können, ist weiters ein Rasthebel 171 vorgesehen, der
bei entsprechender Betätigung in entgegen gesetzter
Richtung zur Rastnase 169 diese aus der Rasvertiefung
170 löst.
[0096] Wesentlich ist hierbei, dass die Rastvertiefung
170 derart am Unterteil 3 positioniert ist, dass bei zusam-
men geschobenen Stempel 1, also in der Stempelstel-
lung, die Rastvertiefung 170 innerhalb des Fenster 72
positioniert ist, sodass die Zunge 166 mit der Rastnase
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169 durch das Fenster 72 an den Unterteil 2 gelangen
kann und somit die Rastnase 169 in die Rastvertiefung
170 einschnappen kann. Wird nach dem Einschnappen
der Rastnase 169 in die Rastvertiefung 170 der Druck
auf den Stempel 1 verringert bzw. entfällt dieser, so wird
der Oberteil 2 aufgrund der darin angeordneten Feder in
Richtung der Ausgangstellung bewegt, bis dieser an der
Zunge 169 zur Anlage kommt. Der Unterschied zum
Stand der Technik liegt nun darin, dass die Haltekraft für
die Transportklammer 161 nunmehr nicht auf den Ober-
teil 2 ausgeübt wird, sondern auf den Unterteil 3, sodass
der Oberteil 2 frei bewegbar ist, ohne das die Rastver-
bindung der Transportklammer 161 gelöst wird.
[0097] Man kann also sagen, dass die Transportklam-
mer 161 für einen Stempel 1 mit einem schwenkbaren
Druckplattenträger 4 mit einer Stempelplatte 5 und mit
einer Aufnahmeeinrichtung für eine auswechselbare
Tragvorrichtung 11 eines Stempelkissens 130, wobei der
Druckplattenträger 4 und die Aufnahmeeinrichtung in ei-
nem Unterteil 3 angeordnet sind, und wobei der Druck-
plattenträger 4 in vertikaler Richtung von einer an dem
Stempelkissen 130 mit einem Anpressdruck anliegen-
den Ausgangsstellung in eine Stellung für das Erzeugen
eines Stempelabdrucks verstellbar ist, und wobei die Auf-
nahmeeinrichtung zumindest durch einen quer zu der
vertikalen Richtung verlaufenden Schacht 12 gebildet ist,
ausgebildet ist, wobei an einer Bodenplatte 165 zumin-
dest eine Zunge 166 mit einem daran angeordneten Ver-
riegelungselement 168 angeordnet ist, wobei das Ver-
riegelungs-element 168 eine Rastverbindung durch ein
Fenster 72 des Oberteils 2 mit dem Unterteil 3 herstellt.
[0098] Der Vorteil einer derartigen Lösung liegt darin,
dass nunmehr keine äußerlichen sichtba-ren Vorsprün-
ge, Erhebungen, Vertiefungen, usw. für das Einrasten
der Transportklammer 161 notwendig sind und somit ein
optisch ansprechender Stempel 1 geschaffen werden
kann.
[0099] Der Ordnung halber sei abschließend darauf
hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Auf-
baus des Stempels 1 dieser bzw. dessen Bestandteile
teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder
verkleinert dargestellt wurden.
[0100] Die den eigenständigen erfinderischen Lösun-
gen zugrunde liegende Aufgabe kann der Beschreibung
entnommen werden.

Patentansprüche

1. Stempel (1) mit einem schwenkbaren Druckplatten-
träger (4) mit einer Stempelplatte (5), mit einer Auf-
nahmeeinrichtung für eine auswechselbare Trag-
vorrichtung (11) eines Stempelkissens (10, 130),
und einem Stempelkissen (10, 130), bei dem die
Tragvorrichtung (11) direkt durch das Stempelkissen
(10, 130) verwirklicht ist, wobei der Druckplattenträ-
ger (4) und die Aufnahmeeinrichtung in einem Un-
terteil (3) mit einer im Wesentlichen hohlprismati-

schen Form angeordnet sind, und wobei der Druck-
plattenträger (4) in vertikaler Richtung von einer an
dem Stempelkissen (10, 130) mit einem An-
pressdruck anliegenden Ausgangsstellung in eine
Stellung für das Erzeugen eines Stempelabdrucks
verstellbar ist und der Druckplattenträger (4) dazu
mit einem an dem Unterteil (3) teleskopartig geführ-
ten Oberteil (2) bewegungsgekoppelt ist, und wobei
die Aufnahmeeinrichtung zumindest durch einen
quer zu der vertikalen Richtung verlaufenden
Schacht (12) mit einem etwa rechteckförmigem
Querschnitt und durch eine dem Schacht (12) zuge-
ordnete Öffnung (17) in einer Vorderwand (49) des
Unterteils (3) gebildet ist, wobei der Oberteil (2) den
Unterteil (3) kappenartig umschließt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Ausgangsstellung ein
unterer Rand (70, 71) des Oberteils (2) unterhalb der
Öffnung (17) in dem Unterteil (3) verläuft, und dass
der Oberteil (2) ein der Öffnung (17) zugeordnetes
Fenster (72) aufweist, wobei sich in der Ausgangs-
stellung das Fenster (72) relativ zu der Öffnung (17)
in dem Unterteil (3) in einer Position befindet, die
höher liegt als die Öffnung (17), sodass die Öffnung
(17) zumindest teilweise verdeckt ist, und dass sich
das Fenster (72) in dem Oberteil (2) über eine ge-
samte Breite einer Vorderwand (69) des Oberteils
(2) erstreckt und sich in Seitenwänden (8) des Ober-
teils (2) über eine Tiefe (73) fortsetzt und somit eine
Freistellung (152) für den Zugang auf Griffe (78) oder
Griffelemente (138) des Stempelkissens (10, 130)
bildet.

2. Stempel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Oberteil (2) eine Sperre (75)
und an dem Unterteil (3) ein Anschlag (76) angeord-
net ist, wobei die Sperre (75) mit dem Anschlag (76)
zur Fixierung des Fensters (72) in einer relativ zu
der Öffnung (17) ausgerichteten Stellung in Eingriff
gebracht werden kann.

3. Stempel (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Griffe (78) parallel zu der
Einschubrichtung (20) eine Erstreckung aufweisen,
die einer Tiefe (67) der Öffnung (17) in dem Unterteil
(3) entspricht.

4. Stempel (1) nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass einander zugewandte Seiten der beiden Griffe
(78) an Schmalseiten der Tragevorrichtung (11)
durch Rastverbindungen mit der Tragevorrichtung
(11) verbunden sind.

5. Stempel (1) nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an einander zugewandten Seiten der beiden
Griffe (78) ein Zahnprofil (80) und an den kürzeren
Schmalseiten der Tragevorrichtung (11) zu den
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Zahnprofilen (80) komplementäre Zahnprofile (81)
ausgebildet sind.

6. Stempel (1) nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tragevorrichtung (11) an deren kurzen
Schmalseiten mit einstückig angeformten Griffen
(78) ausgebildet ist.

7. Stempel (1) nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Griffe (78) in Richtung der benach-
barten langen Schmalseite der Tragvorrichtung (11)
ein Führungsprofil (86) aufweisen, welches in ein
komplementär ausgebildetes Führungsprofil (87)
der Tragvorrichtung (11) eingreift.

8. Stempel (1) nach einem der vorhergehenden An-
spruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kante zwischen Boden (37) und kurzer Schmalseite
der Tragvorrichtung (11) als Fase (101) ausgebildet
ist.

9. Stempel (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fase (101) eine Rastposition auf-
weist.
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